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Was sagt uns die Verkehrsunfallstatistik 
Von Gend.-Oberst Dr. ERNST MAYR, Land�gendarmeriekommandant für Oberösterreich 

Das Wesen einer Statistik ist nicht so sehr die Erfassung von
Vorgängen, Ereignissen oder Verhältnissen des menschlichen Le
bens -um seiner selbst willen, sondern -um aus den daraus gewon
nenen Uebersichten Schlüsse zu ziehen und aus diesen Schlüssen 
die daraus resultierenden Abwehrmaßnahmen zu überlegen, kon-

.ruieren oder zu schaffen. 
Eine der wichtigsten Statistiken, die von der Exekutive, so

also auch von der Gendarmerie, geführt wird, ist die Ver
kehrsunfallstatistik. Monatlich· weisen die Landesgendarmerie-

Ein Opfer der Motorradraserei 

-mmanden die vmgekommenen Verkehrsunfälle ih,rer Befehls
bereiche verschiedenen amtlichen Stellen nach und zeigt sich 
aus diesen Statistiken und Uebersichten ein interessantes Bild, 
das sich je nach der Schau verschieden gliedert. 

Die Verkehrsunfallnachweisung-en zeigen zunächst auf, welche 
Fahrzeuge mit welch-er anderen Fahrze•uggattung in Kollision ge
rieten. Sie zeigen ferner auf, wf.e viele Verkehrsunfälle mit 
Personen- und wie viele mit bloßem Sachschaden verursacht 
wurden. Si,e gliedern ferner die v,erletzten Personen nach dem 
Alter. Sie gliedern auch die Verkehrsunfälle nach Wochentagen 
und sogar -nach Tag.esstunden, ferner .nach Ursach.e und nach Zahl 
der Verletzten bzw. Getöteten . 

Schon s•eit Jahren pflege ich diese Verkehrsunfallnachweisun
gen zu stt.idi,eren und konnte dabei interessante Feststellungen 
machen. 

Was zunächst die G a  t t-u n g _der Kraftfchrz,eug,e betrifft 
die mit ander•en oder miteinander di•e meisten Verk-ehrsunfäll� 
haben, zeigt sich, daß hauptsächlich P e r s o n  e .n k r a f t.
w a g e n  und L a s t k r a f t w a g-e n wieder mit anderen Fahr
zeug,en der gleichen oder ähnlichen, Kategorie kollidi-eren. Immer
hin reihen gleich hinter den Pers,onen- ·und Lastkraftwagen der
Zahl nach im allgemeinen gesehen die M o t ouä d e•r, obwohl
hier in manchen Monaten ein beträchtliches Absinken wahr
zunehmen ist. Dieses Absinken tritt begr,eiflicherweise in erster 
Linie in den Wi.ntermonat,en ein, zu welcher Jahr.eszeit ver
ständlich,erweise das Fahren auf Motorrädern am ·u,nangen-ehmsten 
und anstrengendsten ist, � daß es vielfach unterlassen wird. 

Dafür steigen die Unfälle gegen den Sommer mit dieser Kat-egori-e 
rapid an. 

Was die Uebersicht hinsichtlich der V-erkehrsunfäll-e mit
Personen- und bloßem Sachschaden aufzeigt ist dies, daß doch 
die weitaus meisten Fälle mit Sachschaden enden. Allerdings 
_gibt es Monate, in denen die Quote der Verkehrsuinfälle mit' 
Personenschaden weit über die mit Sachschaden hinamreicht, 
wobei ebenfalls wieder inter-essanterweise die Sommerm::>nat:e

· ausschlaggebend sind. Der Grund liegt natürlich auf der Hand 
und dürfte im erhöhten Ausflugsverkehr und Urlaubsr-eiseverkehr 
zu such.en sein. 

Was die Zahl der Verletzt-en, gegliedert .nach ihr,em Alter 
und Geschlecht, -ergibt, zeigt -eine sehr schwankende Skala. Selbst
verständlich sind die Personenkreise zwischen 18 und 60 Jahren 
bei Ueberwieg,en der männlichen Personen in. der Mehrzahl. Dies 
ist auch verständlich, denn in 'diesem Alter pflegt man im vollen 
Leben zu stehen, wogegen Kinder oder sehr alte Le-ute an sich 
weniger reisen oder beruflich mit Kraftfahrzeugen zu tun haben. 
Sie sind meist nur Objekt der Verkehrsunfälle, werden also
von unY1orsi,chtigen Fahrern oder aus eigener Unvorsichtigkeit 
erfaßt, niedergestoßen und überfahren. 

Ganz besonders interessant ist jedoch die Uebersicht hinsicht
lich der Gliederung der Zeit. Was die Tage anbetrifft, zeigen 
läng•ere Beobachtungen selbstverständlich im allgemeinen -und spe
·zi•ell im Sommer ein Ansteigen der Verkehrsunfälle -um das
Wochenende. Aber nichtsdestoweniger kann Monat für Monat 
beobachtet werden, daß a m  B e g i n n  d e r  W o c h e  im all
gemeinen weniger Unfälle stattfiinden, sie sich gegen di-e Mitt:e 
der Woche steigern (etwa Mittwoch, Donnerstag), um dann wi�er
etwas abzusi,nken und zum W o  c h e n e ,n d e  w i e  d -e r a n -
z u s t e i g e n. Dies zu erklären, wird nicht immer leicht sein, 
doch mag das auch mit der Spannkraft des Menschen teilweise
im Zusammenhange stehen. Nach einem normalerweise zum Aus
ruhen benutzten Wochenende ist die Aufmerksamkeit und Spann
kraft sowie Leistungsfähigkeit am Beginn einer Woche etwas 
besser (was sich übrigens auch in der Arbeitsleistung und i·n den 

Zertrümmerter Lastkraftwagen als Folge der Alkohollsierung 
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Kett2nreaktion von Zusamm2nstöB2n. Hervorgerufl!n durch Nichtanz2igen der 
Rlditungsänduung eines Lastkraftwagens mit nachfolgendem Anprall der 
Straßenbahn und Zusammenstoß mit einem aus der Gegenrichtung komme:ri-

den Personenkraftwagen 

d.,irauf abzielenden Stotistiken zeigt), ,um dann durch den nor
malen Verbrauch der Körperenergien gegen die Wochenmitte 
etwas abzusinken, sich aber wieder zu bessern (das Leben läuft 
überhaupt i,n Kurvenf.orm) und geg•en das W ,ochenende neuerlich 

nachzulass-en, Daraus folgert, daß man ungefähr um die W o· 
c h e n m i t t e und das Woc h e n e ,n d e eine b e s o n d e r e  
Vorsicht im Straßenverkehr sowohl als aktiver Teilnehmer (Kraft
fahrzeuglenker, Radfahrer) als auch als passives Mitgli,ed (Fuß-
gänger) beobachten sdl. 

Die interessanteste Rubrik scheint mir jedoch di,e, welche 
die Verkehrsunfälle nach T a g e s s t u n d e n gliedert. Hier zeigt 
sich eine konstant gleichbleibende Größe, daß, nämlich von 
einzelnen Ausnahmsfällen abg,esehen, fast du,rchgehend die 
Ta g e s s t u n d e n  von 1 6 b i s  1 8 b z w. _1 9 U h r„ d1� g e_·. 
f ä h r ·1 i c h s t e n sind. Manchm�I setzt d1•es•e Gefahrl1chke1t 
schon •um 15 Uhr ein, aber in der Regel ist es die Zeit von 16 bis 

Technisches Gebrechen am Fahrzeug. Versagen der Drudcluftbremsen 

Lastkraftwagens auf abschüssiger Fahrbahn 
eines 

18 Uhr. Dann tritt ein auffallendes Absinke� der Unfallsziffern 
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eziell manche 
so vielen Arbeitsstunden 6emerkbar mac t. P 

sind von Kraftfahr.er, insbeoondere jene der Lastkraftwagen,

langer Fahrt ermüdet, abgespannt und vielleicht schon schläfrig. 
Für den Verkehrsteilnehmer ist also in der Z e I t z w Ischen 

1 6  un d s a g e n  w i r  19 U h r  b ·e s o.nd e:r e Vor s ich t 
g e b o t e n. Kraftfahrer oder Radf.ahr-er sollen immer da,ran den
ken •und durch besondere Vorsicht und Berechnung fremder 
Unvorsichtigkeit womöglich Unfälle vermeiden. Auch der Fuß
gänger s0II ebenfalls damit rechnen und doppelt vorsichtig 
Straßen überqueren. oder an ihnen entlanggehen. Diese pra k
tische Nutzanwendung hinsichtlich Tageszeit würde sich zweifel
los, wenn auch nicht statistisch erfaßbar, bemerkbar machen, 
wenn alle Menschen darnach handeln würden. 

Was scl,ließlicl, die die Oeffentlicl,keit am meisten inter
essier-ende U r s a c h e der ,Verkehrsunfälle anbetrifft, ist immer 
wi,eder festzustellen, daß nicht di,e Alkohol·einwirku,ng des Fahrers 
allzustark ins Gewicht fällt, wie vielfach gemeint wird, sondern 
hauptsäch lieh u.,n v o r s i c h t i g e s F a  h r ,e n, N i c h t b e a c h -
t u n g d e r V e r k e h r s v o ·r s c h r i f t e n und ü b e r g r ,::i ß e 
F a  h r g e s c h w i n d i g k e i t. Man braucht nur offenen Auges 
durc/, eine Stadt zu gehen oder auf dem lande Kraftfahrzeug-e 
be·obacht,en und man kann ruhig behaupten, daß man sich wun-

Durch momentane Uebermüdung verlor der Lenker die Herrschaft über das 
Fahrzeug 

dern darf, daß nicht mehr Unfälle passieren, denn was da wohr
zunehmen ist, kann einem manchmal di·e Haare zum Sträuben bringen. Es wird vorgefahren an Kurven oder an Stellen die sonst unübersichtlich sind, oder noch, obwohl ei,n Kraftfah�zeug _in Sicl,t ist, es wird mit rasendem Tempo durcl, Ortschaften gefahren oder durch stark belebte Straßen, es wird von Fußgängern die Straße überquert, ohne recl,ts und links zu sehen 
es wird vo� Radfa�rern -eingeboge�, ohne das Zeicl,en zu gebe� 
und dergleichen. Eine bes·onders uble Gewohnheit vi-eler Kraft
fahr�r ist es (in di•eser Hin_sicht m�_ngelt es an einer g,esetzlich

. Bestimmung, d1,e diese verbieten wurde), daß sie beim H e  -r a 
n a h e n a n  e i n e S t r a ß e  ,n k r e u z  •u n g oder an eine n a c 
l i n k s  a b z w e i g ,end e S t,r a ß e  auf der Kreuzung bzw. Ab
zweigung ü b  ,e r h o I e n. Dies ist beronders gefährlich ,und ni·e
mals zu empf.ehlen, weil es sehr hä,ufig vorkommt, daß im letzten 

Nichtbeachtung d2s Vorranges. Ergebnis ein zertrümmerter Personenkraftwagen 

Verkehrsunfallsursacho: Zu kurzer Abstand vom Vordermann, plötzliche 

•
Bremshandlung und Ausweichbewegung, - Säm!liche Photos: Verkehrsunfall

kommando der Bundespolizeidirektion Wien' 

Moment das zu überholende Fahrzeug nach ,links einbiegt. Was 
nützt auch die Bestimmung des Gesetz,es, daß die Fahrtrich
tungsänderuing rechtzeiti·g anzuzeigen ist, . wenn es dann doch 
1unterlass,en wird. Man muß ja mit der f ,r e m d e n  Unvorsich
tigkeit ·rechnen I Nähert man sich also einer Abzweigung bzw. 
Kreuzung, empfi.ehlt es sich, lieber zu warten, bis beide Fahr
z,euge ,diese St-elle passi•ert haben und dann erst zu überholen 
weil :man 'dann sicher sein kann, daß nicht der vorne Fahrend; 
nach links abzweigt. 

Was die Zahl der Verletzten anbetrifft, sind immer ,noch be
dauerlich vi•ele tödliche Verkehrsunfälle und überwi,egen selbst
verständlich die Zahl,en der Schwer- und Leichtverletzten be
deutend die der Toten. 

So betrachtet, gewinnt eine Verkehrsunfallsnachweisung an 
Leben und erfüllt insofern i hren Zweck, als die berufenen Stel
len dadurch, soweit als möglich, ihre Gegenmaßnahmen treffen 
können. Mehr aber als alle behördlichen Maßnahmen, gesetz
lichen Bestrmmung,en und dergleichen ist von Bedeutung, daß der 
einzelne Mensch aus der Kenntnis dieser Stathstiken seine per
sönlichen Schlüsse zur Vorsicht zieht. 

Unbewachte Bahnübergänge wurden schon so manchem unvorsichtigen L2nker 
zum Verhängnis 
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Einen angenehmen Urlaub 

wünscht Ihnen jeder, wei_l 99 von 100 

es schon erfahren haben, wie peinlich 

es wirkt, wenn die notwendige Er

holung im Landaufenthalt durch eine 

Reihe verregneter Urlaubstage gestört 

wird. Man hat an verregneten Tagen 

nutzlos mehr oder weniger hohe 

Kosten des Urlaubs oder der Kur 

aufgewendet, kann aber dank 

einer Neueinführung bei der Städti

schen Versicherungsanstalt den 

Ersatz dieses Aufwands erlangen. Er

kundigen daher auch Sie sich 

unverbindlich - über die neuerdings 

von uns eingeführte Urlaubsregen

Versicherung! Jedes Büro unserer An-

stalt gibt Ihnen sofo1t bereit

willigst Auskunft. 
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Von Gend.-Major ANTON HATTINGER, Gemdarm<eriezentralkommando 

Der Großteil der in- und ausländischen Pr,esse hat den Namen 
des Gendarmeri-elawinensuchhundes "Ajax" im Zux1mmmenhange 
mit der Dachsteinkatastrophe genannt. Nun soll unseren Lesern 
über di,esen Vi·erbeiner eine Art Biographi,e vermittelt werden. 

War es Zufall, war es Bestimmung, daß er in Pinzdorf bei 
Gmunden zur Wdt kam? Es stand auch nicht an seiner Zwinger
tür geschrieben, daß er an Seite des Menschen ·und zu dessen 
Wohl Le•istlf.ngen vollbringen wird, für die ihm eine ganze Wdt 
höchstes Lob und Anerkennung zollt. 

Von drei -entzückenden Wollknäueln das stärkste, wurde 

"Ajax" von Gendarmerie-Rayonsinspektor Schatz! des Genda.r
- ·1 

"Ajax11 

- einmal anders 

mElrliepostens Gmunden erworben. Di,eser, ein passionierter, er· 
probt-eir Berggänger und Hundeliebhaber, erkannte bei Heran
wachsen des Tieres die in ihm schl·ummernden Fähigkeiten, er
zog und pflegte diese bis zu jener Höchstleistung, di,e es heute 
<1uszeichnet. Der stämmige Rüde, der über eine ausgezeichnete 
Nase verfügt, z,eigte schon früh beste Sucharbeit, die eine erf.olg-
1reich-e Verwendung als Gendarmeriediensthund in Aussicht 
stellte. Bei ausgedehnten Di,enstgängen an Seite seines Herrn -
beii Tag und Nacht -, erwarb sich "Ajax" jene Ausdauer, die 
er auch bei großen Anstr,engungen, bei Wi,nd und W.etter bei
behi,elt. Bei Heranziehung des Hundes zur Aufklärung von Ein
brüch,en sonstigen Kriminaldelikten ,oder bei Suche nach verlo
renen Wertgeg,enständen hat er sich immer erfolgr-eich bewährt. 
Erwähnt sei zum Beispiel die Ergreifung eines Fahrraddiebes, 
deir, als -er sich entdeckt fühlte, flüchtete, sich versteckte u,nd 
einen Selbstmordv,ersuch beging. "Ajax" nafrm die Spur au f, ver
folgte die Fährte des Diebes zirka 1.5 Kilometer bis in de��en 
Unterschlupf. Di•e nachfolgenden Gendarmen konnten . d�n Tater 
vor deim Tode du,rch Verbluten retten. E'in a,nderes Be 1sp1el zergt 

uns wie der Hund seine hervorraaende Nase zu gebrauchen 
ver�teht. Eine Touristin hatte in den Bergen eine wertvolle 
Handtasche verloren die Suche du,rch ein größeres Aufgebot 
blieb ergebnislos. Na

1

ch 14 Tagen wurde "Ajax" .. in das Gelände 

ge;bracht, ,�m dor't ,nach dem Gegenstand zu stobern. Allen Er
wartungen entgegen hat der Hund den _W�rtgegenstan�. ge
funden. Dieser Einsatz wurde zu jener Zeit 1n der ob�_roster-
1reichischen Pr-esse eingehend und mit besonderem Lob fur den
Hund behandelt. 

Die on dem Hund festgestellten besonderen Eigenschaft�m 
gaben Anlaß hierzu, daß er vor 2 J.if-ir.en in ei,nem Gendarmerie-
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Lawinensuchhundekurs om Hochschwab in der Steiermark als 
Lawinensuchhund ausgebildet wurde. Di·e Hunde, an der Spitze 
"Ajax", entwickelten Fähigkeiten, die die Huindeführer hochbe
fri-edigten. "Ajax" .irbeitete so voll Eifer, daß ihn sein Fühirer 
zeitweise zu.rückha·lten mußte, um ihn nicht vor Erreichen des 
gesteckten Zieles zu ermüden. Es war nicht vorau-szusehen, daß 
der Hund das dort Erler11te bei einer Katastr,ophe solchen Aus
maßes wie am Dachstein voll ausnützen wird können. 

Am 16. April 1954 wurdei "Ajax" mittels Kraftfahrzeuges nach 
Obertraun 1Jnd von dort bei herrschendem Schneesturm mit der 
Ma��ri.ilseilbahn auf das Dachsteinplateau zur Bergstation "Gjaid: 
alm gebracht, von ·wo .ius sofort die Suchaktion begann. Bei 
heftigstem Schneestwm - Windstärke 9 ·u,nd bei minus 6 Grad 
Celsius ging es bis zur Däumelschneid. "Ajax" mußte sich, um 
überhaupt weiterz,ukommen, in der Skispur der Rettungspatrouil-
len durch.kämpfen. Der Hund überwand an diesem Tage einen 
Höhenunterschied von 700 Meter, eine Leistung, die bei der 
zu dieser Zeit herrschenden Wetterlage als fast unmöglich er
scheint. Trotz dieser Schwierigkeiten blieb. "Ajax" bei der Schar 
u,�d ve,rsuchte immer wieder vorzuprellen, um nach den Ver
mißten zu stöbern. Als Beweis für das katastrophale Wetter sei 
erwähnt, da,ß d'ie Teilnehmer der Expedition sich nuir durch Zu

.


�ufe in_ Verbindung halten konnten, da Schneesturm und Nebe ; 
Jede .Sicht nahmen. Nach siebenstündiger ununterbrochener Arbeit· 
mußte, die Aktion eingestellt werden, da, die Dunkelheit herein
gebrochen war. Der Rückm.irsch wurde bei noch immer anhal
tendem Schne,esturm angetreten u.nd in "Sepp Schilchers Schutz
ha,us" Üufüti� genom'men. Nun konnte sich "Ajax" von den fast 
unvorst,ellbaren Strapazen erholen ,u,nd seine müden Glieder beim 
warmen Ofen .ausstrecken. Der Hund war derar.t erschöpft, daß 
er selbst das beste Futter verschmähte. Nächsten Tag früh ging es 
trotz anhaltenden Schneetreibens, dichtem Nebel und inzwischen 
b,s zli einer Höhe von 1 Meter Neuschnee abermal's in den 

Gendarmerle-Lawinensuchhund "Ajax" 

l 

• 

"Aiax" geht in die Tief• 

Einsatz. Das Vorwärtskommen war noch schwieriger geworden 
als am Vortag. "Ajax" verschwand manchmal unter den Schnee· 
massen und mußte sich unter Anstr·engung all8r Kräfte wieder 
heraus.irbeiten. Nun ging es zur Durchsuchung der im Gebiete 
vorhandenen Höhlen •Uind Schluchten, denn es war naheliegend, 
daß „sich die Vermißten, dort Schutz suchend, verirrt hatten. Alle 
Bemuhungen und lebensgefährlichen Aktionen waren umsonst. 
Ma,n sah de:m braven Tier die Anstrengu:ngen des Tages an, und 
wer den Bli� des Hundes verstand, der begriff, daß die erf.-,lg
lose Suche nicht nur den Menschen sondern auch ihn unbefri,e-
digt ließ. 

' 

Der nächste Tag, es war der 18. April brachte wohl etwas 
�esseres Wetter, jedoch der h::ihe Schnee �nd die Kälte machte 
�e _n Teilnehmern des Re_ttungseimatzes viel zu schaffen. "Ajax" 

1
ze1gte an _diese� Tag die ersten Anzeichen einer Erkältung, er 
hatte heftiges Fieber und durfte sich den Helfern nicht an
schließen. 

Am (olg,e_nde� Tag bei Aufbruch zur Akti,on drängte sich der 

Hu:nd, v1•elle1:ht 1m U_nterbewußts•ein seines Pflichtgefühles, in die 
Re 1h�n de�_Manner. �_icht ahnend, daß gerade dieser Tag wieder 

von ihm hoch_ste Bewahrung fordern SlQllte. Diese Sucharbeit stellte 
an den ber,eits ang�schlag�nen Hund unvorstellbare Anbrderun
gen. Er mußte ��reiste _Leitern u,nd scharfe Eisgrate überwinden 
und stand fortv:vahr�n� 1�. Gefahr obzustürzen. Bei diesen Arbei
ten verletzte s10 Aiax seine Pfoten 'llnd bes::inders das Ein
dringen von Eiskmst�� _war für ihn sehr schmerzhaft. Trotz
dem stapfte er unermudl10 _hi_nter .�einem Herrn einher. In den 
Aoeindstunden, a,uf der Giaidalm angelangt zeigte sich bei 
"Ajax" .abermals s�ark,es F,ieb�r, der Hund nah� keinerlei Futter 
an und die Anz-eichen fu_r e1:ne s0"".er�. Erkrankung waren ge
geben. Voll kommen apathisch lag .. Aiax an seinem Platz. Die 
Teilnehmer der Exped1t1,on waren uber den Zustand des Hundes 
;hres treues.ten Begleiters tJnd eifrigsten Helfers, äußerst besorgt. 
Alle Versuche, 1en �und zur .'.utte.r,;mnahme zu bewegen, blie
ben -erfolglos. Die leiseste Beruhrung der Pfoten ließ• ihn auf
heulen. Wieder mußte "Ajax" diesmal . fiebernd und wimmernd 
ln detr Hütte z.urückbleiben, während sein Führer abermals zur 
Fortsetzung der Aktion startete. Die du,rch die Presse verlaut
barte Meldung, daß "Ajax" erkrankt sei, löste bei der Bevölke
rung regste Anteilnahme aus. Aus allen Kreisen kamen Päckchen 
mit Medikamenten, sogar Kinder x1ndten Lebensmittel und 
Leckerbissen für den bravea !iund. Kaum erholt, hielt er es c;im 

warmen Platzerl nicht mehr aus. Dank der guten Konstituti-Jn 
üb�rwand er die Verletzungen und wenn auch nicht ganz ge
he·ilt, begleitete e.r weiter mit Eifer die Pa.trou,ille. 

Endlich am �4. A�ril konnten die ersten Opfer geborgen 
werden. Der Le1chenfe1er am 27. April wohnten 0lle an den 
Aktionen beteiligten Gendarmen und Bergrettungsmänner bei. 
f.'u0 ,1ie bei �en_ Sudi,�n beteiligte_n Hu�de sah man im Spalier. 

AJax stand bei Fuß an der Seite seines Herrn jede Hand
lung die sich hier vollzog mit klugen Augen beobachtend. Unver
geßlich _bleibt .':"'�hl ,ied�m Teilnehmer an der Trauerfeier jene 
Szene, in der AJax leise zu heulen begann, als man die Särge 
an ihm vorbeitrug. Hier könnte ein Ausspruch· Galsworthys an
g��ndet. w�_rde.n, �er la,utet: "Seltsam so ein Hundeleben, der 

einzige V1erfußler mit Spu,ren von Nächstenliebe und einem Sin.n 
für Gott". - Anerkannte Tierpsychologen behaupten in wissen
schaftlichen Abhandlungen, daß Hunde und Pferde Tränen ver
!gießen können, das in den meisten Fälkn auf ein tiefes Schmerz
gefühl schließen läßt. Und weiter ging die Suche nach den rest
lichen _,V7

rmi�ten. Beinahe bis zu 12 Stunden täglich suchte er 
unermudltch Jeden Felsvorsprung, ja die kleinste Bodenwelle ab 
durchstö!:>erte den Kopf tief in den Schnee bohrend das Geländ: 
so daß oft nur seine Schwanzspitze zu sehen war. "Suchen und 
Fi�devi wa,r für ihn die Parole." - Als er am 28. April in den 
fruhen Morgenstunden u.nter einer 40 Zentimeter dicken Eis
deicke den vermfißten Schüler Strobl fand gab er dies durch
heftiges Scharren ·und Bellen zu verstehen. Der Hund ,stand wohl
zufrieden über den Erfolg im Kreise der Rettungsmänner doch 
der Fund freute ihn nicht, s·ein Blick ging in die Runde der�r die 
angesichts des T,oten verstummt waren. Obwohl der Hund' bei 
den übungsmäßigen Arbeiten jedesmal, wenn er den Schein
v0rschütteten finden konnte, eine direkt a,usgelassene Freude 
zeigte, heischte er hier kein Lob und stand still an der Seite 
seines Herrn, der ihm mit der Hand verstehend über den Kopf 

strich. 
Wie schon erwähnt, war "Ajax" Gegenstand des •regsten 

l�tetresses bei allen Bevölker,ungsschichten. Als Beispiel sei ange- . 
fuhrt, daß deim Hunde eine Unmenge von Uebesgabenpäckchen 
z,ugeisendet wurden. Diesen Sendungen· w<1.ren oft die rührendsten 
Widmungen beigeschlossen, von denen nur einige erwähnt wer
den sollen. So sch.rieb zum Beispi-el die kleine lnge K. aus 
Laa an der Thaya: "Lieber Ajax, für deine großen Leistungen 
im Berg:ett1Jngsdiens� s�nde ich dir eine kleine Anerkennung" -
oder eine Frau M1tz1 P. <1us Traunkirchen schrieb: "Lieber 

Ajax", _weil du ein so braver Hund bist, bekommst du ein paa·r 
Leckerbissen von mir, herzlrche Grüße" - oder "eine kleine 
Anerkennung für deinen braven Einsatz, Emilie T. Milch
ha.ndeil, Tra,unk'irchen Nr. 79" -- oder von Grete und 

1

Marianne 
folgendes sinnvolle Gedicht: "Für Liebe und Treue und Geduld 
-ein k�iner Beitrag, eine Schuld von Menschen an ein gute�
Tier, Ajax wir danken dir." - Bezeichnend für das Interesse 

das dem "Ajax" in weitesten Schichten entgegengebracht wurde' 
ist ein Schreiben mit Lichtbild aus Deutschland. ' 

Durch vorstehenden Artikel soll nur in schlichter Weise eines 

treuen Gehilfen des Gendarmen gedacht sein. 
Führ,eir 1und Hund ·im wesentlichen .a.ufeinander abgestimmt, 

imme•r einsatzbereit, pflichtbewußt und treu - zwei Kameraden. 

Das neue Gendarmeriediensthunde
führerabzeichen 

Mit Erlaß ZI. 209.528-5/

54 vom 13. April 1954 
wurde für die Gendarme
rie-diensthundeführer ein 
Leistungsabzeichen normiert, 
das nur zur Uniform ge
tragen werden darf. 

Die diesbezüglichen Be
dingungen, die zur Erwer
bung des Abzeichens vor
geschrieben sind, wurden 
im Erlaßwege verlautbart. 



Verleihung der (jolderien Medaille für Verdienste um die Republik 
,, .Osterreim an (jend.-Bezirksinspektor Russinger 

Von G�nd.-Oberleutnant SIEGFRIED WEITLANER, A'djuta·nt des Lindesgendarmeri>zkommandanten für Salzburg 

Der Bundespräsident hat dem Gendarmerie-Bezirksinspektor 
Johann Russinger der Erhebungsgruppe des Landesgendarmerie
kommandos für Salzburg in Anerkennung seiner hervorragenden 
kriminalistischen Leistungen di,e Goldene Medaill,e für Verdienste 
um di·e Republik Oesterreich verliehen, 

Mit dieser hohen Auszeichnung wurde nicht ,nur Bezirks
inspektor Russinger geehrt, sondern mit ihm alle Beamten der 
sehr erfolgreichen Erhebungsgruppe. 

Bezirksinspektor Russinger, 42 Jahre alt, ist Kommandant 
einer kriminalpolizeilichen Gruppe der Erhebungsgruppe. Er hat 
seit 1946 12 Morde und zahlreiche andere schwere Verbrechen 
trotz größter Schwierigkeiten in hervorragender Weise geklärt. 
Insbesondere werden nachstehende Leistungen des Bezirksinspek
tors Russinger h ervorgehoben: 

1947: 

Eine besonders gefährliche Einbrecherbande setzte die Bevöl
kerung des Bezirkes Salzburg seit über •einem Jahr in Furcht 
und Schreck -en und hat durch Diebstahl, Raub mw. erheblichen 
Schaden ang-erichtet. Nach intensiven und meisterhaft geführten 
Erhebungen gelang es dem Bezi.rksinspektor R;.issinger die Ein
brecherbande zu verhaften, der Tat zu überweisen und der 
Bestrafung zuzuführen. 

Im JuLi 1947 • klärte Russing·er den Raubmord im Schbß 
Ursprung - Elixhausen - mit besonderem Geschick auf. Hier
bei gelang es ihm, eine siebenköpfige Bande, di,e we iter,e Ver
brech-en und Raubüberfälle im lande Salzburg und in Ober
österreich verübte, zu verhaften. 

Im September 1947 Aufklärung ·eines elf Jahre zurück
lieger.den Raubmordes in Radstadt. Die Aufklärung dieses so 
lange Zeit zurückliegenden Mordes h_at besonderes Aufsehen 
erregt. 

Weiter hat er im gleichen M:Jnat den Mord an dem Gendar
men Metnitzer in Altenmarkt geklärt ·und den Täter der Be
strafung zugeführt. 

Für s-eine Erfolge im Jahre 1947 hat er vom Landesgen
darmeriekommando für Salzburg dr,ei Belobungszeugnisse und 
eine Geldremunerati,on von 100 S erhalten. 

1948: 

Aufklärung eines grauenhaften Lustmordes in Seekirchen. Die 

Aufklärung di-es-es Mordes bewies besonders die kriminalistische 

Fähigkeit des Bezirksinspektors Russinger, da dem Täter -nur auf 
Gr,und von Indizien die Tat nachgewiesen werden konnte. Der 
Täter wurde zum Tode verurteilt und justifiziert. 

Aufklärung . der besti,alisch-en Ermordung eines Bauern in 
Unternberg, Bezi·rk Tamsw'eg. Die Aufklärung dieses Mordes ver
langte besonder,e Zähigkeit, kriminalisti.sches Geschick u:nd weit 
über das normale Maß hi•nau;sgehenden Di•ensteifer des Bezirks•
i<nspektors Ru.ssi•nger. 

.. 

Landesgendarmerlekommand·ant Oberst Pernkopf nimmr' die Verleihung der 
Auszeichnung vor 
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Für seine Erfolge im Jahre 1948 wurde Bezirksinspektor 
Russi,nger vom Bundesministerium für Inneres durch eine be
lobende Anerkennung und VDm Landesgendarmeri,ekommando 

• mit .einem B elobungszeugnis ausgezeichnet. 
1949:

Aufklärung des Mordes an Franziska Seharier in Lend. Trotz 
hartnäckigem Leugnen 'des Täters ist es der unermüdlichen Klein
arbeit, der zähen Ausdauer und der hervorragenden Verneh
mungstaktik des Bezirksinspektors Russinger ge'lungen, den Täter 
der Tat zu überführen. 

Für dfe Erfolge im Jahre 1949 erhielt Bezirksinspektor 
Russi,nger eine belobende Anerkennung und eine Remunerat1,:Jn 
des Bundesministeriums für Inneres und wurde überdies auch 
bei der W,eihnachtsremuneration beteilt. 

1950: 

Aufklärung des an einer 15jährigen verübten Sexualmordes. 

1951: 

Aufklärung des aufsehenerr·egenden Mordes an ,einer Zeitungs.' 
Frau i•n Bruck an der Glocknerstraße •nach schwierigsten Erhe-� 

Gend.-Bezirksinspektor Jo.hann Russinger 

bungen, die besonderes Geschick, überdurchschnittlichen Dienst
eifer ·und gr-oßes kriminalistisches Können erf>Orderten. 

Darüber hinaus hatte Bezirksinspektor Russinger in den 
Jahr,en 1950 und 1951 an der Ausf,orschung ,einer Einbrecher
bande, die im Bezirk Salzburg, in Oberösterreich -und i.n anderen 
Gebieten gmße Di-ebstähle mit sehr hohen Schadenssummen v.er
übte, besonderen Anteil ·und hat sich mit seiner ganzen Pers<a:n 
für die restlose Klärung di•eser Diebstähle und für die v-ollzählige 

Dingfestmach·ung der Di-ebesbande eingesetzt. 
Für die Erfolge im Jah·r-e 1950 und 1951 wu,rde Bezirksinspek

tor Russinger vom Bundesministerium für Inneres mit drei bel.o
benden Anerkennungen, drei Geldr,emunerationen und vom 
Landesgendarmeriekommand<a mit vi,er Belobungsz·eugnissen aus
gezeichnet. 

1953: 

Aufklärung des Raubmordes an einer Hüttenwirtin im Hunds
steingebiet. Da dieser Raubmord erst sieben Tage nach der Ta,t 
entdeckt wurde, ersch,i-en die Aufklärung dieses bestialischen Mor
des aussichtsl-os. T r,otzdem gelang es Bezirksinspektor Russinger 
auch diesen Mord w klären. 

Er wurde hierfür mit einem Belobungszeugnis des Landes-
5-endarmeri,ekommandos ausgez·eichnet. 

Anläßlich des Gendarmeriegedenktages 1954 überreichte 

Landesgendarmeriek:Jmmandant Gendarmeri,eoberst P-ernkopf di,e
sem verdienten Kriminalisten di·e vom Bundespräsidenten ver
liehene Auszeichnung und würdigte in. einer Ansprache di,e 

SSGESETZNOVELLE 

Von Gend.-Bezirksinspektor HEINRICH EHART, Gen'darmeriezentrafk,ommando 

Im Zuge der Schaffung von Erleichterungen für den Fremden
verkehr hat der österr-eichische Nationalrat wichtige Aenderungen 
auf dem Gebiete der paßpolizeilichen Vorschriften du:rch di,e 
Paßgesetznovelle vom 24. Februar 1954, BGB!. Nr. 61 (Paß
gesetznovelle 1954) beschlosssen. 

Der rechtspolitische Zweck der Nov,elle 

Die Abänderung des Paßg,esetzes 1951 wurde vor allem des
wegen unvermeidlich, weil 

a) durch den Beschluß des Exekutivkomitee,s der Alliierten 
Kommission für Oesterrei'ch vorn 4. September 1953 der größte 
Teil der bis dahin noch bestandenen Einschränkungen der öster
reichischen Paß- u'nd Sichtvermerkshoheit aufgehoben wurde, und 

6) der Verf.a,ssungsgeri-chtshof mit Erkenntnis vom 5. Okto-
• ber 1953, die Verweigerung der Ausstellung eines Reisepasses 

wegen des Verdachtes, daß sich der Paßwerber einer Steuer-· 
pflicht entziehen wolle, für verfa,ssungswidrig erklärt hat. 

Die vom Verfassungsgerichtshof vertretene Rechtsansicht mußte 
der Gesetzg,eber auch insofern berücksichtigen, als eine Verfas
sungswidrigkeit auch in der Versagung der Ausstellung von Reise
pässen an Personen zutrifft, die im Verdachte stehen, sich einer 
gesetzlichen Unterhaltspflicht -oder einer Verpflichtung zu per
sönlichem Dienstleisbungen für die Republik. Oesterreich zu ent
ziehen oder in fremde Heeresdienste einzutreten. 

Di,0 wichtigsten Abänd.erungen 

Im f.olgenden sollen die durch die Paßgesetznovelle 1954 ein
geführten grundsätzlichen Neu•erungen im Paßgesetz kurz auf
gezeigt werden. 

A. D i e E i n f ü h r u n g e i n e s "P a ß e r s a t z e s" 
Durch die Einführung eines "P a ß e r s a t z  •e s" wird es öster

reichischen Staatsbürgern nunmehr möglich sein, auch mit einem 
a.nerkannten "Paßersatz" die Bundesgrenzen zu überschreiten. 
Es werden j -ene Oesterreicher, die lediglich einen D o n a u  -
s c h i f f e rqu s w e i s  oder eine U e b e r n a h m s b e s c h e i -
1n i g u n g haben, mit einem solchen Dokument die Bundes
gre,nzen überschreiten dürfen. 

Die neuen Vorschriften la.ssen darüber hinaus unter be
.stimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel auf Grund zwischen-
, staatlich-er Verfräge und völkerr-echtlicher Uebung, zu, daß Per

·sonen a ·u c h  o h n e g ü l t i g -e s  R e i s -e dok•u m e n t  die 
österreichischen Bundesgrenz,en überschreiten dürfen. Diese neue 
Bestimmung soll lediglich die bisher im zwischenstaatlichen Ver
kehr gehandhabte Uebung für P,ersonen, die aus einem Nachba•r
staat ohne gültiges Reisedok,ument an die österreichische Grenze 

Leistungen Bezirksinspektors Russing·er und hob hervor, daß 
di,ese Leistung-en weit über das Land Salzburg hinaus beka:nnt 
wurden ·und durch die Auszeichnung wohl ihre höchste An
erkennung fan_den. Außer der starken Ab0rdnung der Beamten 
der Stabsabte rlung und des Stabes des Landesg·endarmeriek.:irn
mandos .nahmen an di eser Feier der Sicherheitsdirektor für das 
Bundesland Salzburg sowie die Redakteure sämtlicher Salzburger 
T ageszeitung-en tei 1. 

Bezirksinspektor Russinger dankte in bewegten Worten für 
die verliehene Auszeichnung und versprach auch weiterhin für 
das Vaterland seine ganze Kraft und sei.n ganzes Können ein
zusetzen. Ein kameradschaftliches Zusammensein schloß den für 
alle Beamten des Landesgendarmeriekommandos Salzbu,rg ehren
vollen Tag. 

Die Salzbu.rger Tagesz-eitungen würdigten tags darauf die 
Verdienste des Bezirksinspektors Russinger und betonten, daß 
gerade dieser· Beamte sich di·ese h.:ihe Auszeichnung in jeder 
Weise verdient hat. 

gestellt werden, an Stell-e von Reisepässen bloße Uebernahms
bescheinigungen auszust-ell-en, legalisier-en. 

B. D i -e V e r s a g u n g s - u n d E n t z i e h u n g s g r ü n d e 
Die neuen. Bestimmungen sehen weiter vor, daß in Hinkunft 

die Ausstellung von Reisepässen nur noch dann versagt werden 
kann, wenn sich der Paßwerber - wie früher - über seine 

Person nicht genügend auszuweisen v-ermag oder Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, daß der Paßwerber den Paß da-rn be
nützen will, um 

a) nach ei,ner wegen eines Vergehens oder Verbrechens -
früher auch wegen einer Uebertretung - eingeleitet,en Straf
verfolg,ung oder Stra.fv0llziehung, die im Inland gegeri ihn 
schwebt, sich zu -entziehen oder 

6) die Zollvorschriften zu übertreten oder zu umgehen. 
Di·e Ausst-ellung wird aber auch dann zu versag-en sein, wenn 

diei Freizügigkeit d-es Paßwerbers auf Gruind ander,er gesetzlicher 
Bestimmungen beschränkt werden ka.nn oder wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß durch einen Aufenthalt des Paß
werbers im Ausland die inner,e und äußere Sicherheit der 
Republik Oesterr-eich gefährdet würde 1-

C D ie ·n e •u e  Z u s t ä n d i g k e i t s r e g e l u n g  

Die seinerzeit auf Grund einer Anordnung der Besatzungs
mächte im Paßgesetz aufg-enommene Vorschrift, wonach das Bun
desministerium für fnner-es primär zur Paßausstellung im Inland 
berufen ist wurde nun deshalb aus dem Gr,unde, um den ln
stanz,enzug' in Paßang-elegenheiten wiederherz-ustellen, da�in
gehend abgeändert, daß das Recht der Ausstellung V•:Jn R�1se
pässen - wie dies schon v,or 1938 allgemein de� F<1II w�r -
nunmehr den Bezirksverwaltungs- (Bunde..spol1ze1-) Sehorden 
übertragen wurde. 

Im Interesse der Paßwerber wurde auch auf Antrag des Aus
schusses für Verfassungs- und für Verwaltungsreform, insbes0ndere 

um -eine möglichst schnelle Entschei�_ung über , Anträge .!n Pa�
angelegenheiten sicherzustellen, verfugt, da,ß . bei Antragen 1n
Paßang,elegenheiten die im § 73 des Allg,eme1�en Verw�ltungs
verfahrensgesetz,es 1950 vorg,es·ehene sechsmonatige Entscheidungs
pflicht auf dr,ei M<anate herabgesetzt wird. Der Paßwerber wird 
daher sch,on drei' Monate nach seiner Antragstellung rn . der . Lag-e 
sein eine Säumnisbeschwerde im lnstanzenzu,g an die S1ch-er
heit�direktion bzw. das Bundesministerium für Inneres und den 
Verwaltungsgerichtshof zu richt�n. . 

Außer den Sicherheitsbehörden 1. l�sta�z ob!_1egt auch de:'1 

Bundeskanzler-amt und dem Bundesminrsterru_:'1 fur Inneres d1-e 

Ausstellurng von Dipl-omaten- bzw: Dienstp�sse�. Das Bundes-
. · t · f" 1 •es k·nn überdies soweit d1·es zur Erle 1ch-

mrn1s ,erium ur nne,· a ' 
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tigen. Damit hat der Gesetzg-eber eine schon vor dem Jahr-e 

l Der Ausschuß für Verfassung und für Verwaltungsreform war - im Ge-
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1938 bewährte Erleichterung für ausländische f ouristen wieder 
eingeführt. 

D. F r e m d e n p ä s s e 
Die Vorschriften für die Ausstellung von Fremdenpässen für 

Staatenl-ose •und solche Personen mit uingeklärter Staatsbürger
schaft wurden' in der neuen Novelle zusammengefaßt und ·durch 
neue Zuständigkeitsvorschriften ergänzt. Die Fremdenpässe wer
den nun gleich den gewöhnlichen Reisepässen von den Bezirks
verwaltungs- (Bundespolizei-) behörden ausgestellt. Ueberdies ist 
auf Wunsch der Betroffenen die Geltungsdauer der Fremden
pässe von bisher einem Jahr auf zwei Jahre verlängert worden. 
Der Geset�geber hat aber auch eine neue Bestimmung aufge
nommen, wonach sich der Geltungsbereich der Fremdenpässe 
nur mehr auf einzelne Staaten erstrecken soll, dies wohJ aus 
dem Grunde, weil es nicht wünschenswert erscheint, daß Staaten-· 
lose mit österreichischen Fremdenpässen unbeschränkte Bewe
gungsfreiheit im Ausland genießen sollen. Für Auswanderer wurde 
zur finanziellen Erleichterung von Reisen die Möglichkeit ge
schaffen, nun auch Kinder unter 15 Jahren in den Fremden
paß eines Elternteiles eintragen zu lassen; bisher konnten nur 
Einzelpässe ausgestellt werden. 

Die Subsidiarität der Fremdenpässe wurde durch eine neue 
Bestimmung betont, nach der außer den -erwähnten Versagungs
iJnd Entziehungsgründen für Fremdenpässe als weiter-es Ausstel
lungsverbot der Umstand hinzugetreten ist, daß der Bewerber 
keinen Anspruch auf Ausstellung eines anderen Reisedokumentes 
haben darf. 

E. Kei n A,u s r e i s e .s i c h t v e r m e r k  m e h r
Eine grundsätzliche Neuerung stellt die Befreiung von Sicht

vermerken für Ausländer. dar, die das Bundesgebiet verlassen 
wollen. Durch diese Befreiung ist der Zustand wie v::ir dem 
Jahre 1938 wiederherg-estellt worden. Das im Jahre 1946 über 
Anordnung der Besatzungsmächte eingeführte Erf.:>rdernis eines 
Ausreisesichtvermerkes wurde wieder fallen gelassen. Ausländer 
werden in Hinkunft zur Ein- und Durchreise durch Oesterreich, 
sofern sie nicht durch zwischenstaatliche Uebereink>ommen über
haupt vom Sichtvermerkszwang befreit sind, n •u r m e h  r e i n e n 
S i  c h t v e r m e r  k benötigen, sie werden mit ihrem bloßen 
Reisepaß das Bundesgebiet jederzeit verlassen können. 

Die Auflassung der Ausreisesichtvermerke hat es aber auch 
notwendig gemacht, den im Inland befindlichen Ausländern di·e 
Möglichkeit z,u geben, sich schon vor dem Verla,ssen des Bun
desgebietes einen Sichtvermerk für die Wi,edereimeise nach 
Oesterr-eich zu beschaffen. 

F. G r ü n d e z ,u r V e r s a g u n g e i n -e s E i n r e i .s e s i c h t -
v e r m e r k,e s

Die bisher im Paßgesetz 1951 festgesetzte taxative Aufzählung 
der für die Versagung eines Einrei,sesichtvermerkes maßgeblichen 
Gründe wurde in eine d e m  o n s t r a t  i v e  A u  f z ä h  I u n g 
umgewandelt. Dies wurde vorg-enommen, um besonders zu be
tonen, daß die Erteilung von Sichtvermerken in das Erme�sen 
der damit betrauten Behörden fällt. 

Schluß 

Es ist nun zu hoffen, daß die neuen Bestimmungen der Paß
gesetznovelle 1954 dem Fremdenverkehr große Erleichterungen 
bringen werden, stellen sie doch auch einen nicht zu unter
schätzenden Bestandteil der österreichischen Liberalisi,erungsbe
strebungen dar. 

Abschließend darf noch erwähnt werden, daß der Natkmal
rat den Herrn Bundesminister für Inneres nachdrücklich aufge
fordert hat, -entsprechend der Entschließung des Nationalrates 
vom 9. Dezember 1953 über die Aufhebu.ng des Visumzwanges 
für Staatsangehörig·e der Mitgliedstaaten der OEEC, den Visum
zwang in Anwendung des § 12 Paßgesetz 1951 für diese Länder 
im Verordnungswege aufzuheben. 
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Methode 

Von LUDWIG FORSTNER 
Kriminalbeamter, Wien 

Im Z.usamm:einhang mit uinfangreich,zn chemisch,zn Versuchen 
gzlan3 es zw,ei Schweden - Dr. Svante Oden u.nd Dr. �ngt 
von Holten - ein V,zrfahren zu entwickeln, wonach es möglich 
ist, Finger-abdruckspur-en nach einer Zeit von m.ehreren Jahren, 
ja sogar nadi einem Jahr�hnt, auf Papier oder ähnlichem sicht
bar zu machen. Die beiden Wissenschaftler waren im Auftrag 
der Universität von Uppsala mit dem Analysier•en von Papi.er
nach dem verhältnismäßig neuen Verfahren der Chromatographie 
beschäftigt, als zufällig eine Flasche mit Nintiydrin sich .über 
das zu untersuchende Papier ergoß. Nachdem nun diese Blättu 
getr-0cknzt worden waren, z,eigte es sich, daß durch diese Flüs-
sigkeit alle vorher 'Unsichtbaren Fingerabdruckspuren eine rosa-
Färbung angenommen hatten. Im Verlauf der nächsten Tage ver
stärkte sich nun die Färbung bis zu einem kräftigen Rot und ließ 
sich durch äußere Einwirkungen nicht mehr Z·um Verschwinden 
bringen. 

Bekanntlich entstehen Fingerabdruckspuren durch die Schweiß
absonderung aus den an den Fingerbeeren befindlichen Poren
,u,nd lasse.r, dadurdi .ein naturgetr,eues Linienbild erkennen. Diese
Absonderung besteht nun zu 98.S Proz,ent a,us Wasser w ··h d' , a rie,n c 

de;n Rest org.anische sowie auch anorganische Stoffe b·ld N _L V 
I en. 

a<cn erdunsten des Waissers bleiben lediglich fette Sal d . . , ze un 
v.�rsd11edenz Aminosäuren zurück. Diese gehen nun mit dem, 01ngangs erwähnten Ninhydrin eine Verbindung ein w d .L 
d. L _ 

, o uru, 

1,e oesagt,e rosa Färb:.in3 der Abdruckspure,n entsteht. Damit der chemische Pr,ozeß in sei,ner Entwicklung beschleunigt · d . . h b 
w ir , zeigt es s1c ange racht, die zur Unt,ersuchung in �·ine · . � zw.e1-proz,entige Lösung v,on Ninhydrin und Azeton getauchten p · • 

st··ck ck D 
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zu tro -n0n. ie beiden Chemiker errech,neten hierfür eine 
. 

T 
�

m
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�eratur v,on 80 Grad Celsius als erf.orderlich und 
':1,eoon a:u 1e bzsagte Art nach, d-aß- man auch Abdruckspuren slchtbar machen kann, di,e vor. mehr-eren Jahren ver:ursacht 
wiurden. Bei Anwendung dzr bisher üblichen Methode, wonacri?' 
man Papi�re Joddämplen aussetzte, war es notwendig, daß die 
Spuren nicht ält.zr ah 24, bei ä,Jß?rst günstigen Verhältnissen 
m

_
aximal 48 Stu,nden sein durften. Nach dieser Zeit erg:ib sich 

d ie Tatsache, daß durch di-e Verflüchtigung des Wassergehaltes 
die restlichen Bestandt·eile eines Abdri.ickes mit den Joddämpfen' 
keine brauchbare Verbindung mehr erkennen ließen. 

. 
Durch die neue Methode, aber ·ist nun nicht nur die Möglich,. 

k.e1t ge.sch.a.flen, Kriminalfälle, von denen man annahm daß ihre, 
Klärung ni•emals möglidi sein werd,e, erneut aulzurofle�, sondP.rn
ai�h die schon oftmals im_ Zuge einer Verhandlung gestellte 
Frage, "wie lang.e sid1 denn eig,entlich fi.ngerabdrücke als haltbar 
erweisen", beantwortet. 

Hne weitere große Rolle spielte bisher auch die Luftfeuchtig
keit •und die S:1,JgJä:-tigkeit des Spurenträgers, was aber bei 
Anwendung v•on Niinhydrin gänzlidi außer Betracht bleiben kann. 
Abschli,eße;nd s.ei noch erwähnt, daß der allgemeinen Anwendung 
dieser Chemikalie lediglich der verhältnismäßig hohe Preis 
entgegenstzht und arJ!3erdzm bzirm Hantieren Vorsicht gebote.n 
erscheint, da die Lö:;;ung in Azdon vor jeglich.em oflefüm Feuer 
zu schütz,n ist. D,znnoch aber schein.en sich auch hi,er eine Fülle 
ne,,..ter Möglichkeiten zu ergeben, um den Ka-mpf gegen das 
Verbrechertum wirksamer und dur!:hgreilender lühre-n zu können. 

ENTSCHEIDUNGEN 
DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 

Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Osterreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Belastungen bestimmter Körperteile über den Kleidern reicht zum, 
Tatbestand nach § 128 StG aus. 
Der vom Beschwerdeführer angeführten Entscheidung cles 

Obersten Gerichtshofes EvBI. 1941 Nr. 14 ist keineswegs zu 
entnehmen, daß nur Betastungen der Leistengegznd selbst das 
Verbrechen der Schändu,ng darstellen können. Der Oberste Ge
richtshof hat vielmehr wiederholt ausgesprochen, daß Berührungen 
und Betastungen über den Kleidern zum Tatbestande des Ver
brechens der Schändung ausreichen, wenn sie sich auf solche 
Körperteile erstrecken, die im weiteren Sinne der Geschlechts
sphäre angehören. Diesen Körperteilen hat er in der Entscheidung 
EvBI. 1952 Nr. 188 ausdrücklich auch das· Gesäß und die Ober
schenkel beigerechnet. Dem Urteile des Erstgerichtes, das im vor
liegenden Falle das Betasten des Oberschenkels über den Klei
dern als Verbrech,en der Schändung im Sinne d�s § 128 StG 

•beurteilt, liegt somit kein Rechtsirrtum zugrunde (OGH, 30. März 
1954, 5 Os 69; LG Wien, 1 a Vr 4622/53). 

Wa,nn lie:gt Versu,ch beim Verbrechen der zweifachen Ehe vor? 
Strafbarer Versu•ch liegt vor, sobald die auf den strafgesetz

widrigen Erfolg gerichtete Absicht des Täters eine schon aus 
seinem äußeren Verhalten klar erkennbare Darstellung gefunden 
hat (Slg. 2533; SSt. V 12 und andere). Hat der Angeklagte 
nach den Urteilsfeststellu.ngen in der Absicht, B. zu ehelichen, 
das Aufgebot beim Standesamt bestellt, zugleich um Befreiung 
davon angesucht und sich dabei als ledig ausgegeben, obgleich 
er verheiratet war - na·ch den Urtei,lsgründen wurde sogar 
schon der Tag der Eheschli,eßu,ng beim Standesam�e festgesetzt-, 
!dann ist sein verbrecherischer Wille so eindeutig zum Aus
drucke gekommen, daß jeder Zweifel an der unverrückbaren 
Absi•cht des Angeklagten, trotz seiner Verehelichung mit einer 
anderen Person eine Ehe einzugehen, überhaupt ausgeschl.ossen 
ist (siehe au:ch Slg. 1171,3074). Der Hinweis auf die tv\öglich
keit, beim Trauakte sdbst noch mit "nein" antworten zu können, 
geht daher ins Le•ere. 

Die Beurtei-lung der Tat als Verbrochen der versuchten zwei
fachen Ehe war demnach nicht irrig, eine Unterstellung derselben 

unter andere gesetzliche Bestimmungen, wie die Beschwerde 
meint, kam ni,cht in Betracht (OGH, 2. März 1954, 5 Os. 1117/ 
53; LG Klagenfurt, 9 Vr 14).

.. Untersc'hi,ed zwischen Raub und räuberischem Dieb�tahl. 
" Räuberischen Di,ebstahl nach § 174 1 lit. b StG verantwortet; 

wer bei seiner Betretung auf dem Diebstahle wirkliche Gewalt 
oder gefährli,che Drohung gegen eine Persern angewendet hat, 
um. sich im Besitze der gestohlenen Sache zu erholten; wesentlich 
hi-erfür ist - u,nd darin liegt der Unters.chi,ed zum Verbrechen 
des Raubes - daß die wirkliche Gewalt oder die gefährliche 
Drohung gegen eine Pers-on angewendet wird, um die o·h n e 
W i d e r s t a n d des Beschädigten weggenommene Sache zu· 
b e h a I t e n, also Gewalt oder Bedroht.:<ng der Ansichnahme der 
fremden Sache nicht vorausging und nicht das Mittel wa.r, 
wod_�•nd: sich der Täter erst der fr.emden bew-eglichen Sache 
bemacht1gte; denn i,n letzt,erem Fallz liegt ihm das Verbreche:n 
des Raubes zur Last (OGH, 2. April 1954 5 Os 143; LG Wi•en, 
20 Vr 5812/53). 

Begriffsdefinition ,der Schieß- und Sprengmittel. 
Na,ch dem Wortlaut des § 1 des Schieß- und Sprengmittel

gesetzes werden u,nter Srchi·eß- und Sprengmitteln in diesem 
Gesetz alle Erzeugnisse verstand�n, di,e bei willkürlid, auslös
baren ·ehern ischen Zustandsänderungen derart Energi·e frei werden 
lassen, daß Geschosse •einer Feu,erwaff.e ang•etrieben oder feste 
Körper gesprengt werden können. Aus den weiteren Bestimmun
gen dieses Gesetzes, imbzsondere jen,en des § 10 über dein· 
Verschleiß von Schi,eß- ,und Spr,engmitteln, »10.nach dieser an eine 
besondere Verschleißbefugnis gebunden ist, des § 29 über den 
Verkehr mit Schi·eß- und Sprengmitteln, wonach alle Sendungen 
von Schi·eß- -und Sprengmitteln grundsätzlich mit einem besond,e: 

r-en Geleitausweis versehen sein müssen, des § 30, wonach 
Schieß- und Sprengmittel grundsätzlich nur auf Grund eines be
sonderen Bezugsausweises bezogen werden dürfen, des § 34 
Abs. 2, wonach die Einlager.uns von Schieß- und Sprengmitteln 
einer besonder-en behördli<lizn Genehmig,1.m_g bedarf, und des 
§ 38, betreffend die Aufsi,cht über Schieß- und Sprengmittel, 
wonach jedermann verpflichtet ist, bei Auffindung oder Ver
lust v,:in Schieß- und Sprengmitteln ohne Verzug die Anzeige 
an die nächste, zur Handhabung der Sicherh,eitspolizei berufene 
Behörde oder das nä<liste Orgon der öffentlichen Sicherheit zu
erstatten, ergibt sich aber, daß du Wortla,ut des § 1 des ge
nannten Gesetzes einsdtränkend dahin auszulegen ist, daß nur
sol·ch,e Erzeugnisse als Sch:,eß- und Sprengmittel im Sinne des
Gesetzes anzusehen sind, deren bestimmungsgemäßer Gebrauch 
geeignet ist, die im § 1 .ang,eführten Wirkungen ·hervorzurufen 
(OGH, 26. Jänner 1954, 5 Os 839/53; LG Wien, 6 b S Vr 
5858/51). 

Die zwei Deliktslälle des § 209 StG. 
Der Beschwerde ist insofern Berechtigung zuzuerkennen, als 

si·e gdtend ma,cht, daß die Formulierung des Schuldspruches nicht 
erkennen lasse, ob das Erstgericht den ersten oder den zwei·ten 
Deliktsfall des § 209 StG als gegeben erachte. 

Das Verbrochen der Verle•umdung nach .dem � 209 StG 
begeht, wer j-emanden wegen eines angediditeten Verbrechens 

1. entweder bei der Obrigkeit angibt oder 
2. auf soliche Art beschuldigt, daß seine Beschuldigung zum 

Anlasse obrigkeitliicher Untersuchung oder doch zur Nach
for!;chung gegen den Beschuldigten dienen könnte. 

Der Tatbestand des Verbrechens der Verleumdung enthält 
wmit zwei Begehu.ngsarten, denen gemeimam ist, daß es si·ch um 
die Bezi•chtigung wegen eines angedichteten Verbrechens handeln 
muß. Beim ersten Deliktsfall erfolgt diese Beziditigung durch ein 
"Angeben" bei der Obrigkeit. Beim zweiten Deliktsfall wi ·rd die 
Bezi,chtigu,ng wegen eines angedichteten Verbr,echens nicht bei 
der Obrigkeit, wohl aber auf eine söl,che Art erhoben, daß die 
Beschuldigung zum Anlasse obrigkeitlicher Unters·uchung oder 
doch zur Nachforschung gegen den Beschuldigten dienen könnte. 
Das Erstgeri,cht hätte d„!izr iin der Fa,sun3 des Urtei,lsspruch,es 
klar zum Ausdrucke bringen müs·sen, ob es den ersten oder den. 
zweiten Deliktsfall des § 2)9 StG als gegeben era·chte. Eine 
Vermengung der Tatbestandsmerkmale beider Deliktsfälle war 
jedenfalls unzulässig (OGH, 26- März 1954, 5 Os 23; KG Kor
neuburg, 6 b Vr 268/53). 

, r...,.,.,.," "�" ,,_, ,,--==-.,, ... _ ... "'="""-" "'""""""'" """""" "�"" """"""""l 
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j Gendarmerie-Rundschan iu neuer äu.6erer Form. Y, 
::: Wir hoffen, da.6 die nunme\irige A1·t der Titel- "' 

� gestaltung Ihre Billi�ung findet und Sie mit Be-� 
!�

� friedigung erfüllen wird-. Wir glauben dies auch ;:, 
� deshalb hoffen zu dürfen, weil wir gleichzeitig .i 
i einen alten Leserwunsch verwirklicht haben und Y, 
P. "' 
� die Rundschau fortan ungefalzt, versehen mit einer 

� � ganzseitigen Schleife, zum Versand gelangt. Mit de1· 
P. � Versiche1·ung, auch in Hinkunft a'les zu tun, um ::: 

i 
das Vel"trauen unseres Leserkreises vollauf zu � 

P. rechtfertigen, empfehlen sich Ihnen � 
" A 

i 
Redaktion und Verwaltung ; 

! � 
\.\.�\.'\\.'\��:-,�''''�''''�''''�''''�''''�''��,,,�,, 
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Cjendarmerie

gedenktag 1954 

Aus Anlaß des Gedenktages der Oesterreichische11 
Bwulesgemlarmerie fanden bei allen Landesgendarmerie
lwm.marulen würdevolle Feiern stau, bei denen auf die 
Bedeulzmg des Tages hingewiesen und der in Ausiibzmg 
ihrer Pflicht gefallenen Gendarmeriebeamlen ehrend gc
clacht wurde. Zur Gedenlr.feier beim Landesgendarmerie
lwnunanclo fiir Niederösterreich und in der Gendar
merieschule des Bundesministeriums filr Inneres waren 
Bwulesminister fiir Inneres Oskar Ilelmer,"Staatssekretär 
Ferclirzand Graf, der Landeshauptmann für Niederöster
reich Oelwnomierat Johann Steinböclc. Generaldirel,tor 

(9, /iir die öffentliche Sicherheit Sel.ti�nschef Wilhelm 
Krechler, Gendarm.eriezentralkommandant General Dol,
t.or Josef Kimmel sowie zahlreiche weitere Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens erschienen. Beim Landes
gendannerielwrnmando fiir Niederösterreich wurden nach 
Ansprachen von Lanclesgendarmeriekommandant Oberst 
Johann Kreil und des Bundesministers Kränze am Ehren
mal cler Gefallenen niedergelegt. Im Anschluß daran 
begaben sich die Festgäste in die Gendarmeriesclmle des 
Bunde.sm.inisteriwns für Inneres. Nach der Begrüßung 
durch Gerularm.eriezentralkommandant General Dalr.tor 
Kimmel hielt Bundesminister Oskar Ilelmer die Festrede. 
Hierauf erfolgte die Angelobzmg von jungen Gendar
merieschiilern. Den Abschluß der Feierlichkeiten bildete 
eine Defiliernng der ausgcriickten Gendnrmerieform a
lionen unter Kommando des Sclmllwmmandanlen 
Gencl.-Major Ferdinand Käs . 

Die Fahne der Gendarmerieschule 
des Bund�sministeriums für Inn•• 
res mit Fahnenträger und Fahnen-

oflizier 

• •-· · , , . , G d merieformationen ab. _ BIid· 2: Die Eh-rentribüne. Von links ·n•ch rechts: Staat�-
e; Bild 1: Der Bundesm1n1ster schreitet die Front der angetretenen •n ar 

K' 1 B d .. t f" Inneres Oskar Helmer, der Landeshauptmann für 
k „ F d' d . lk d t G al Dr Josef 1mme , un esm1n1s er ur 

h 
. D se retar er inan Graf, Gendarmeriezentra omman an ener · 

.. d' "ff 1• h 5. h h 't 5 ktlonschef Wil elm Krechler. - Bild 3: er Bun-
N. d .. · h • b" k d G ld'rektor fur 1e o ent 1c e 1c er et e 1e erosterre1c Oekonomierat Johann Stein oc un enera I 

B d . . . r· Inneres Gend.-Major Ferdinand Käs entgegen. -
d . . . d d G d rmerieschule des un esm,n,steriums ur 

h B ld A esm1nister nimmt die Meldung des Komman anten er en a 
B ld B d .. t Oskar Helnier bei der Ansprac e. - 1 6: m 

Bild 4: Die ausgerückten Gendarmerieformationen leisten die Ehrenbezeigung. - i S: un esminis er 
Photos: Gend.arm Stagl 

Defilee nimmt auch motorisierte Gendarmerie teil. 

Gendarmerieelnhelton im österreichischen Paradeschrltt 
In strammer Haltung defilieren die ausgerüdcten 
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Die Haftung der Exekutivbeamten für unmittelha1.� dem 

Bunde zugefügten Schaden· 

Das Problem der Haftung für unmittelbar dem Bunde zuge
fügten Schaden erhält durch die kürzlich vom Bundesm_inisterium 
für Inneres herausgegebene "Vorschrift über das Verfahren bei 
Geld- u-nd Sachschäden im Bereich der österreichischen Bundes
gendarmeri·e "· und durch die in 11:tzt_er Zeit wiederholt einget�e
tenen Haftungsfälle aktuelle Bedzutung. Jeder Gendarmene
beamte weiß genau, wie leicht er einen Verkehrsunfall ver
schulden oder Gegenstände des Bundzs beschädigen kann. Da
mit im engen Zusammenhange steht aber auch die Frage der 

• Wiedergutmachung des dem Bunde auf s:::,lche Weise zuge
fügten Schadens. Es ist darum begr�iflich_, wenn 1ie Beamten 
die Frage stellen, wo denn eigentlich eine matenelle R7chts
gmndlage für ein e  derartige Schadenshaftung zu suchen sei, da 
sich im öffentlich-rechtlichen Dienstrecht, da-s genügend Vorschriften 
über die Dienstpflichten der Beamten enthält, bei Dienstver
letzungen v-on Beamten nur die Sanktionen der Dienstbeschrei
bung und des Disziplinarrechtes, nicht aber auch Schadenshaf
tungsvorschriften finc;len lassen. 

Auf diese so klar gestellte Frage kann leider nicht eine 

ebenso klar formulierte Antwort im Gesetz gefunden werden. 
Erst nach einer kurzen Betrachtung der Haftungsbestimmungen 
in der österreichischen Bundesverfassung wird diese Pr,::,blematik 

· einigermaßen verständlich. 
Di-e Frage der Organhaftung im öffentlichen Dienst hat in der 

österrei-chischen Bundesverfassung eine wiederholt n:::>vellierte 
Regelung gefunden. So hat A r t. 2 3  ursprüngli-ch eine S c  h a -
d e n  s h a f t u n  g aller mit den Aufgaben der Hoheitsverwaltung 
betrauten Personen f ü r je d e n b2i der Ausübung ihrer Tätig
keit dur-ch vorsätzliche oder grobfahrlässige Rechtsverletzung 
w e m i m m e r z u g e f ü g t e n S c h a d e n v o r g e s e h e n, 
desglei-chen au-eh •eine Haftung der Gebietskörperschaften für der
artige Rechtsverl-etzungen ihrer Organe. Im Jahre 1920 wurde 

noch n i c h  t u n t e r s c h i e d e n, ob es sich um -einen Schaden 

handelt der der G :e b i e t s k ö r p e r s c h a f t u n m i t t e 1 -
b a r z�gefügt wurde oder, ob der Schaden der Gebietskörper
schaft m i t t e f b a r durch Inanspruchnahme einer Haftung seitens 
-eines ge-schädigten D r  i t t e n entstanden ist. 

Erst die Neufassung d1:s Art. 23 im Zuge der Verfassungs
·r-eform von 1929 brachte diese Unterscheidung, die auch die 
aktuelle Bundesv•erfassungsnovelle 1948, BGBI. Nr. 19/49, bei
behielt. Seit dieser Zeit we •rden die Pr,obleme der Organhaftung 
gegenüber Dritten u,nter dem Gesichtspunkte der "A m t s h a f
t u n g" zusammengefaßt und der "Haftung des Org�nes für un
mittelbar dem Bunde zugefügten Schaden" gegenübergestellt. 

Allen Fassungen des Art. 23 war aber gemein_sam, daß sie 
nur eine sogenannte "verfassungsgesetzli-che Verheißung" dar
stellten, daß sie bl,oß pr-.Jgrammatische Bedeu,tung hatten und 
noch nicht wi·rksames Recht waren, Rechtswirksamkeit vielmehr 
erst im Rahmen einer in Aussicht gestellten bundesgesetzlichen 
Regelung erlangen sollten. E n t s c h e i d e n  d i s t n u n, d a  ß 
d i e s e b u n d e s g e s e t z l i c h e R e g e l u n g i n z w i 
s c h e n s c h o n f ü r  d e n B e r e i c h  d e r "A m t s h a f t u n g", 
,n i c h t a b e r f ü r d e n B e r e i c h d e r "H a f t u n g f ü r 
,u n m i t t e l b a r e n S c h a d e n" e r f o l g t  i s t. Die Trennung, 
dieser Haftungsprobleme ist übrigens im Bericht des Ausschusses 
für Ve rwaltungsreform unter der Ueberschrift "Die unmittelbare 
Schädigung des Rechtsträgers durch das Organ" klar zu erkennen. 
Es heißt dort, daß die Regelung des Ersatzes des Schadens, den 
ein Organ ·unmittelbar einem Rechtsträger zufügt, einem _be
sonderen Bundesgesetz vorbehalten bleibt, w e i I d i e s  e F r a g e 

m i t  dem G e d a n k e n  d e r A m t s h a f t u n g i n  b e z u g  
a uf e i n e n  D rit t e n  in k e i n e m Z u s a m m e n h a n g e 

s t e h t. 
Bedeutsam erscheint auch die ve rfassungsgesetzliche Regelu�g 

insofern als sowohl für den Bereich der Amtshaftu,ng w! e 

auch fü; den Bereich der Haftung für unmittelbaren Schaden die 

BEHIIRDL 
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Von Gend.-Oberleutnant Dr. EDUARD NEUMAIER 

Gendarmeriezentralkommando 

Gendarmeriebeamten n u r für jen? Fälle haften, i,� denen d�r 
Beamte in "V o 11 z i e h u n g d e r G e s e t z e durch �1n 

rechtswidriges Verhalten einen Schaden zugefügt hat. Nun wird 
man fragen, wann fügt schon ein Gendarmeriebeamter d e m 
B u n d e "in Vollziehung der Gesetze" - wie dies Art. 23 
Abs . 3 B-VG ausdrücklich vorschreibt - einen Schaden zu? 
Dr. Just meint i"n diesem Zusammenhange, dies sei nur da�n 
der Fall, wenn und insowei't es sich ·um •ein Verhalten 1m 
Rahmen einer di"enstlichen (behördlichen) Tätigkeit handelt. l_n
nerhalb dieses Rahmiens wi'rd abu -nicht nur ein Handeln im 
strengen Wortsinne, sondern auch ern Dulden und Unterlassen 
die Haftung auslösen. In allen Fällen sei abu Rechtswidrigkeit, 
das heißt die Verletzung ei,ner Recht;pflicht, gefordert. 

Eine solche verfassungsgesetzli'ch verankerte "Haftung für 
unmittelbar dem Bunde zugefügten Schaden" wird praktisch v:::,n 
nicht allzu großer Bedeutung sein. Sie wird sich hauptsächlich 
auf Amtsanmaßungen, Zuständigkeitsübers·chreitungen, Ueber
schreitung von Ermächtigungen, finanzielle Maßnahmen, zum Bei
spiel bewußte widerrechtliche Verfügung über Bundeseigentum 
·und ähnliches mehr beschränken. Aber überall <;Jort, wo sich 
das weite Feld der wirts-chaftlichen u.nd pfleglichen Tätigkeit er
öffnet _(Verlust oder Beschädigung einer Dienstpistole, Ni0tbeach- � tung e ines Wasserrohrbruches im Dienstgebäude), liegt die gr,oße „
Zahl der Haftungsfälle, die durch die verfassungsgesetzliche Re
gelung n i c h  t getroffen wird. Es bestehen für solche Fälle 
keine dienstrechtlichen, wohl aber zivilrechtliche Haftungsvor
schriften: 

Eine andere Frage wird lauten, welche Wirkungen hat der 
verfassungsgesetzliche Vorbehalt (Hinweis auf Ausführungsge
setzgebung) für alle Haftungsfälle "iin Voll'ziehung der Ge
s,etze", und zwar auf die durch die Rechtsüberleitungsvorschrif
t-en rezipierten Haftungsbestimmungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die festlegen, daß 

. a) bei Feststellung eines Abganges und ·einer Ersatzpflicht' eine bu�hhalterische Erledigung zu eriolgen hat, b)_ einem Rechnungsleger, dzr sich beschwert erachtet, eine negative Feststellu-ngsklage zusteht (Patent vom 16. Jänner 1786, JGS 516 und Art. 3B EGzPO), c) die Her�inbringung und Sicherstellung v,on Forderungen des S(_aat�s gegenuber s-einen Dienstnehmern aus dem Dienstverhaltn,s ohne Dazwischenkunft der Gerichte durch Bezugsabzüge zu g,eschehen hat (Hofkammerdekret vom 1. Dezember 1834, JGS 2675) und 
d) Forderungen des Staat-es an seine Beamten die aus dem Dienstverhältnis abgeleitet werden im administrati�en Wege auszutrag,en sind (Hofdekret vor,, 16. August 1841, JGS 555). D,e Rechtsbeständigkeit die,er alten Vorschriften hat das damalige Reichsgericht mit Entsch,eidung v,om 21. Oktober 1914, Slg. 2131, anerkannt. • 

. Desgle _i_chen -erklärt § B9 der DP, daß die Befugnis de.�lr' D1,enstbehorde, _dem Beamten "kraft der geltenden Vorschriften - worunter die oben genannten Vorschriften verstanden werd�n -: den Ersatz v-on Kosten und Schäden aufzuerlegen, durch �! e D,enStpragmatik .nicht berührt wi·rd. Di,e Di·enstpragmatik •raumt gegen ein derartiges administratives Erkenntnis a-usdrücklich die negative Feststellungsklage nach Art. XXXVIII EGzZPO -ein. 
�ei der Untersuchung der oben gestellten Frage kann man die Ansicht . vertreten, daß di,ese Bestimmungen derzeit geltendes Recht mit dem Range v,on Bundesgesetzen und daher als weitergeiltendes Recht zumindest so lange anzusehen sind, als das im Art. ,23 A�s. 4 B-VG in Aussicht gestellte Bundesgesetz nich,t erschi enen 1·st. Demnach hätte sich durch die Bundesv-erfassungsn:ivellen _ _  von 1929 und 194B i,n dies·em Belange s-o gut wie 

nichts geander_� und die "in Vollziehung der Gesetz.e " anfallenden Haftungsfalle wären genau so zu behandeln wie Haftungs-
fälle, die sich außerhalb der Vollziehung v,o� Gesetzen ereignen. 

Amderseits wi•rd aber auch die Ansicht vertreten, daß diese Au�legung nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen kann, weil er .?ffenbar der Meinung wa•r, daß di·e hier FÖrt-ert,en Haftungsfalle wegen der Eigenart der hier auftauchenden Rechtsfragen und der Rechtsbezi,ehungen zwischen Dienstgeber und Di,enstnehmer im öffentlichen Di·enst bei Besorgung behördlicher 
Agenden eine vorn sonstigen Recht abweichende Behandlung 
v -erlangen. Daraus ergibt sich die Schl,ußfdgerung, daß Art. 23 
Ab. 3 ·u n d 4 B-VG insofern w i r k s a m e s  R,e c h t ist, als 

er die oben erwähnten Vors-chriften aus dem 18. und 19. Jahr
hundert a u f g e h -o b e n hat. Ist dies d�r Fall, d�nn bestehe 

derzeit für die Fälle einer unmittelbaren Schad�,nszufugung d�rch 
Wacheorgane "in Vollziehung der Gesetze mangels _eines 

Ausführungsgesetz.es überha�pt keine �aftung, genau so wie es 
durch viele Jahrzehnte b,s zum Wirksamwerden des A�ts
haftungsgesetzes trotz verfassungsgesetzlicher Verheißung keine 

Amtshaftung gegeben hat. 
Welche Ansicht der Oberste Gerichtshof und der Verfas

sungsgerichtshof vertreten wird, kann n"ich� gesagt „w:rden, da 
ein s::ilcher Haftungsfall seit 1929 noch n icht a_nhang1g. war. 

Immerhin steht das eine fest, daß die aufgezeigten d I e n s t -
r e c h t I i c h e n V o r s c h r i f t e n kein materielles Recht ent
halten, sondern n u r  v e r f a h r e n s r e c h t l i c h e n  _Ch a
,r a k t  e r besitzen. Dies bringt auch der Bericht der Spez,alkom
missi,on des Herrenhauses zu § 89 der DP ( sie�,_i � 2 t-bs . '. 
Disziplinarvorschrift) zum Ausdruck. Er lautet wortl,ch: Derlei 
Ersatzansprüche eignen sich nach dem Hofdekret vom 16. August 
1B41 JGS 555, ni•cht zur Geltendmachung im ordentlichen Rechts
weg;_ Sie sind vielmehr im administrativen :)Veg: zu . erheben. 
Ein Ersatzerkenntnis soll seiner Natur nach _eigentlich _nicht mehr 
Bedeutung besitzen, als die Feststellung eines Parte1beg:hrens, 
•und es entspricht dem Grundsatz der Trennung der Justiz von 

der Verwaltu-ng und dem W e s -e n d e s A n s p r u c h e s

als eines z i v i I r e c h t f i c h e n S c h a d e n e r s a t z_ a n -
S P r u c li e s daß dem Beamten der Rechtsweg zur Bestre1tun_g ' 

f h 1 · d "  Damit des gegen ihn erhobenen Anspruches of enge a ten wir 
·. .  Scha ist nun auch di-e Frage der materiellen Rechtsgrundlage fur 

r&, denshaftungsfälle beantwortet. . 
� Der Gesetzgeber hat hier bii der Beratung de� Dienstprag-

matik ausdrücklich erklärt, daß im öffentlich-rechtlichen 
�

i.enSt_ 
recht der Anspruch auf Haftung wegen unmittelbar zu�e ugt_en. 
Schadens nach den Normen des Zivilrechtes zu beur_teden 1s

;· 
Grundsätzlich ist daher festzuhalten, daß mangels eines . Ve · 
trages im öffentlich-r-echtlichen Dienstverhältnis alle . Pfl,
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setzlichen Verbindlichkeit :nach § 1289 ABGB dem erp I e en 

•obliegt. 
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nach dessen a) gegen diese; Erkenntnis 6 1-nnen 4 ° . .  
erium Erhalt das Rechtsmittel der Berufung beim Bundesmir;t 

für Inneres mit aufschi-ebender Wirkung einzubringen 
�;nrch Fest-b) nach Eintritt der Rechtskraft binnen 3.� Tage

d 
u
A ruch stellungsklage beim sachli-ch zuständigen Gerichte en nsp 

zu bestreiten. . . d von Vorteil Eine solche Vorgangsweise wird 1m�7r ann . Schaden-sein wenn nach den Vorschriften des Z,vdrechtes ein 

A ersatzanspruch des Bundes nicht gege?en iSt.
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RRANDKAIASIROP[HI 

Am 14. April 1954, um 10 Uhr heulten im Bezirksort Ober
wart di•e Feuersirenen. Zur gleid1en Zeit wurde das Bezirks
gendarmeriekommando benad1richtigt, daß in der 9 Kilometer 
nördli,ch gel-egenen Gemeinde Ri,edli•ngsdorf ein Großfeuer wüte. 

Beim Ei,ntr,effen am Brandplatz um 10.20 Uhr bot sich ein 
schaurig-er Anblick. Von ,einem st-urmartigen Nordostwind ange
facht, schlugen a-u·f einer anfänglich ,nicht abzusehenden Flächen
ausdehnung am südöstlichen Ortsteil Riedlingsdorf mächtige 
Flammenlohen gegen den Himmel. Die Stadt- und BetriebsfeJer
wehr.en von Pinkafeld sowi-e di,e von Ri,edli,ngsdorf standen im 
Einsatz. Unmittelbar ddrnach trdf.en die F,euerwehr•en aus Ober
wart und i•n k-u-rz.en Zeitabständen dUch di,e übrigen Wehren aus 
den Orten des Bezirkes am Brandplatz ein- Auf den Kraftfahr
z·eug,en der Wehr,en kamen auch di·e Beamten der umliegenden 
Gendarmeri·eposten zum Katastnophenort. 

Ehe di•e Feuerwehren noch ,richtig z-u-m Einsatz kamen, waren 
bereits 15 Objekte vom Feuer ergriffen. Da an ,eine Rettung der 
meist strohgedeckten Wirtsdiaftsgebäude inf.olge des das Feuer 
anfa·chenden Sturmwindes nicht mehr z,u denken war, mußte sich 
die Tätigk-eit der F�rnerwehrmänner vor,er'st darauf besdiränken, 
nach Möglichkeit di-e gefährdet·en Wohngebäude z,u r,etten bzw. 
ein Uebergr.eifen des Feuers auf die westli<li der Bundesstraße 
g -elegenen Häus-er zu verhindern. 

Für die 17 am Katastrophenort eing·esetzten Gendarmerie
beamt·en galt es nun, Ordnung und Sicherheit am Brandplatz 
rasch herzustellen. Du·rch Umleitung des Straßenverkehres, Ein
teilung von Bewachungs- und Bergungstrupps sowie von Verbin
dungsleu·ten zu den Wehren konnte diese Aufgabe in relativ 
kurz,er Zeit gelöst werden. 

Vollste Anerkennung muß den Feuerwehrmännern gez.ollt 
werden. Dank ihres ,r,estlosen und verständnisvollen Einsdtz-es war 
um 12 Uhr di-e Brandbekämpfung s,o weit fortg·eschritten, daß 
die Gefahr •einer weite-r-en Ausdehnung beseiti-gt war. Ber,ei:ts 
um 13.30 Uhr k,onnte der Verkehr durch Ri,edlingsdorf wieder 
freigegeben werden. 

Der v,orbildlich-en Zusammenarbeit zwischen Gendarmerie und 
Feuerwehr ist es z,u danken, daß Einrichtungsgegenstände über
haupt nicht und an Tieren ,nur ein Schwein und einiges Feder
vieh dem Feuer zum Opfer fielen. 

Auf der Bundesstraße in Riedlingsdorf während des Großbrandes 

Am Brandplatz wdren insg,esamt 16 Feuerwehr,en mit 21 Ge
räten aus dem Bezirk Oberwart einges,etzt. 

Das F,euer ist in dem am mittler•en Ortsteil von Riedlingsdorf, 
zirka 100 Meter östlich der Bundesstraße geleg,enen, ganz mit 
Str,oh gedeckten rückwärtigen Teil des Wirtschaftsgebäudes des 
Hauses Nr. 30 um 9.45 Uhr ausg,ebrochen und hat in ganz kurz-er 
Zeit, durch den starken Wind begünstigt, auf das ganze Haus 
übergegriffen. Gleich darauf stand auch das ebenfalls mit Stroh 
gedeckte Wirtschaftsgebäude des südlich•en Nachbarhauses in Flam
men. Der Sturmwi-nd trug da,nn brennende Strohbündel in süd
westlich-er Richtung, wodurch das Strohdach der etw<l 200 l:'.'ieter 
weiter entfernt gelegenen Scheune des Hauses Nr. 13 entzundet 
wurde. Von dort 'hat das Feuer auf alle südlich davon gelegenen 
Häuser übergegriffen. Groteskerweise blieben 14 Gebäude zwi
schen der Brandausbruchsstelle und dem Großbrandplatz vom 
Feuer verschont. Insgesamt wurden bei dieser Brandkatast�ophe 
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Bezirksgendarmeriekommandant in Oberwart, Burge:iland 

3 Gebäude vollständig und 12 Wirtschaftsgebäude -eingeäschert. 
Der Sachschaden beträgt zirka eine Milli0n Schilling, der nur 
zu einem geringen Teil durch die Versicherung gedeckt ist. 

Dem Schicksal waren die Opfer an Hab •und Gut nicht genug; 
auf der Heimfahrt v,om Einsatzmt überschlug sich auf der ab
schüssigen Bezirksstraße zwischen Pinkafeld und Oberschützen 
der Feuerwehrgerätewagen der Ortsfeuerwehr von Willersdorf, 
wobei der 24jährige Franz Kirnbauer ,und die 26jährige Johanna 
Neubau-er getötet, 5 weitere Angehörige der Feuerwehr schwer 
(und 9 P,ersonen leicht v,erletzt wurden. 

Im Bezirk Oberwart mit seinen etwas mehr als 50.000 Ein
wohnern ist dies nun die dritte Gmßbrandkatastrophe innerhalb 
weniger Jahre. 

Am 5. April 1951 gegen 13.15 Uhr entstand an einem str-:ih
gedeckten Haus am südlichen Ortsausgang von Kemeten ein 
Brand. In we11igen Minuten standen 18 meist strohgedeckte 06-

Niedergebranntes Objekt, bei d,m das Feuer ausgebrochen war 

jekte in Flammen. Auch damals wehte heftiger Nordostwind. 
Der Sachschaden betrug <lnnähernd ei,ne Million Schilling, dem 
nur eine Versich-erungssumme v,on 134.250.- S g.egenüberstand. 
Der Brand wurde durch Funkenflug v,on einer auf der durch
führenden Bundesstraße in Betri·eb stehenden Straßendampfwalze 
herv,org-erufen. 

Ein Jahr später, am 5. April 1952, gegen 10.50 Uhr alar
mierten die Feuersir-enen im Bezirk wieder ,einen Großbrand. 
In Unterwart standen 5 große Bauer,nhäus,er in Flammen. Das 
Feuer ist .an ,einer ,nur· wenig,e Meter ,neben einem Wirtschafts
gebäude stehenden Strohtrist-e ,ausgebrochen und hat sich, gleich-., 
falls von einem starken Nordost begünstigt, ,rasch ausgebreitet.� 
2 Häuser wurden bis auf die Grundmauer ,eingeäschert, bei den 
3 übrigen brannten die Wirtschaftsgebäude vollständig nieder. 
Brandursache war wieder Fahrlässigkeit. Der Sachschaden betrug 
350:000.- S, von dem kaum der zehnte Teil durch· die Ver
sich,er•ungssumme g.edeckt war. 

Daß es zu die,en Großbränden gekommen ist, hat ver
schi,edene Ursachen: 1. in der Ortsbauweise (.langgezoge:ie 
Straßenorte) ·und 2. daß viele Wirtschaftsg-ebäude, zum Teil 
auch noch Wohngebäude, mit Str,oh gedeckt sind. 

,,,,,_'::', 
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Katastrophenort nach Eindämmung des Brandes 
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WIE WO WED WAS.
1. Was verstehen wir unter Drei

fe1der,wirtschaft? 
2. Welcher Unterschied besteht zwi

. sehen absollllter und relativer Höhe? 
3. W-ie heißt d�r Erfiln-der des Tele

phons? 
4. Was verste,ht man unter Gal

vanostegie? 
5. Wo liegt das Neandertal und

wodurch wurde es berühmt? 
• 6. Wieviel Quadlratmeter hat ein

Hektar?
7. In welchc.i- Tierklasse gibt es 

die meisten Arten? 
8. Wie heiißt der Berggeist des Rie

sen�i.rges? 
9. Aus welchem Lande stammt der

Flieder? 
10. Wie heißen die Endpunkte der

Erdachse? 
11. Was versteht' man unter einem

Manko? 
12. Welcher arabische Kalil wird in

dem MärclJen „ Tausendundeine Nacht" 
mit einem Sagenkranz umwoben? 

13. An welchem Fl<uß liegt Prag?
14. Unter welchem Herrscher wurde 

in Oesterreich die Leibeigenschaft auf
gehoben? 

15. Wie heißt die Hauptstadt von
Uruguay? 

Oestterreichs größtem Sohn der . 
Dichtkunst wollen wiir unsere diesmalige 
kurzgefaßte Reminiszenz widmen. Fast 
ein Leben lang gehörte er zu den Un
verstandenen und te;ilte hierdurch di,c 
Tr.agi:k so vieler Großer der P,oesiie. 
Er.st im hohen Alter, am Ende seiner 
Tage, wurde ihm die Genugtuung zu
teil, daß er noch die Anerkennun;g 
seines Wertes in seimer Va,terstad1 und 
in se1nem Vaterlande e.rfulrr. Am 
15. Jänner 1791 wurde er in Wien als 
Sohn eines Advokaten geibo.ren. Na.eh 
Misolvierung des Jusstudfoms fand er 
ein,e Anstellung im Staatsdienst und 
verblieb auch in dieser amtlichen 
Lau:fil'>aoo. A1s Mrusenkind und reich 
ausgestattet mit Talent, zei,gte er sich 
allen Kümten aufgeschlossen und 
fonnte die Poesie zur Vollendung. Er 
war ei.u echter Dichter, der den D1n,.. 
gen auf den Gr<uud drang und ihnen 
d-cn wa�rnn Ausdruck vcrl:ieh. Schon als

merte Abonnenten! 
Ihnen allen sind sicherlich die im heurigen Frühjahr durchgeführten 

Preiskorrekturen sämtlicher Presseerzeugnisse noch in bester Erinnerung. 
Wenn wir kurz rekapitulieren, wurden diese durch eine neuerliche, we
sentliche Erhijhung der Papierpreise sowie infolge Ansteigens der Druck
herstellungskosten hervorgerufen. Sie werden es sicher verstehen, daß die 
Rundschau angesichts dieser wirtschaftlichen Brandung von Auftriebs
tendenzen den festen Boden einer gesunden finanziellen Basis nicht ver
lieren darf. Es wird Sie aber ·mit um so größerer · Genugtuung erfüllen, 
wenn wir Ihnen mitteilen, daß der Ausgleichsbetrag, der aus vorerwähn
ten Umständen und nicht aus unserem Verschulden entstanden ist, von 
uns mit der zwei/ elsohne geringen Quote von nur 4 0 G r o s c h e n p r o 
Nu m m e r  erstellt werden konnte; •ein Betrag also, der das monatliche 
Budget des einzelnen gewiß nicht sonderlich belasten wird. Hierzu dilr · 
fen wir Ihnen noch bekanntgeben, daß �er Ausgleichsbetrag nicht rück
wirkend, sondern erst a b  1. Ju li zu entrichten ist. 

Wir bitten um Ihr diesbezügliches Verständnis und ersuchen Sie, 
mit beiliegendem Erlag�chein den Ausgleichsbetrag, beziehungsweise even
tuelle aufgelaufene Rückstände einzuzahlen. 

,,I l l u s t r i e r t e Ru n d sch a u  d er G e n darm eri e." 

junger Mann errang er mit der „Ahn� 
frau" und „Sappho" unwidersprech
lich den ersten Rang eines österreichi
schen Poeten und hat ihn zeitlebens 
behauptet. Er war es aber auch, der 
das Wetterleuchten dJes Nationalismus
chauvinistischer Prägung mit ail seinen 
furchtbaren Katastrophen für die Welt 
und den einrelnen voraussah,. Ahnwi,gs
voll und erfüllt voll schmerzlicher Re
signation schuf in ihm die Erkenntnis 
Raum daß sich der Weg der Mensch
heit �on Humanität durch Nationalität 
zur Bestialität wende. Es mag sei'Il per
sönliiches Schicksal gewesen sein, daß 
ihm das sehnlichst gewwsdhte Fa
milienleben versagt blieb. Und so mußte 
er se.ine gclliehte „Kathl" a!i5 „ew!gc 
Braut" zurücklassen, Kathanna Froh
lichs unbestreitbares V_erdißllst �st es 
aber als Universalerbm des Dichters 
des�n gesamten literarischen Nac'hla_ß 
der Nachwelt erhalrten zu ,hab_ein. �Je
sc'hon eingangs erwälmt, huldigte ihm
in seinen letzten Le,bensjahre? das g�ze
Vaterland. Und der ChromSt e�.�ah:1t,
al.6 er am 21. Jiinner 1872, 81Jalw1p, 
für immer die Augen schJlo,ß, daß ,,�n 
d•iesem Maße feierlich und allgemron
wohl nocli nie ein Poet lbegr:iben
�urde". L,ängst schon haben seither
seine unsteTblichen Werke: ,,Der Tr�um 

. L 'b n" Des Moores und der Liebeem e e ' " 
d I" t" D'eWe1fon" Weh dem er ug ' " .1 

Jüdin v�n" Toled,o", ,,Ein ß.ruder;1>w1�t 

in Hab burg", ,,Lihussa", die Trilogie 

Das Goldene Vlies", bestehend a11s
"ocr Gastfreund", ,,Die Argo.naute11"
�nd Medea" wenter „König Ott�kars
Glück' und E�de", "f.i_n treuer Diener

seines Herrn" und schließlich noch zwei 
Novellen „Der arme Spielmann" und 
„Das Kloster bei Sendomir" Eingang in 
die We1tlitera1mr gefunden. Bescheiden 
im Leben, voll Liebe zur Heimat, be
scheiden im Ruhm. Wahrlich ein großer 
Oesterreiicher! - \Ver war das? 

W ,, i,L, 
l��"ICH'S?

Eline Schleudermaschine nennen wir 
Zen,trifug,e. Jene Kraft, die zum Mit
telpunkt hin wirkt, heißt .1 ••••• , wäh
rend jene Kraft, die vom Mittelpunkt 
fortstrebend wirkt, die Fliehkraft oder 
...... ist. 

DENKSPOM 
Der Hühnerhof 

Ein \Vanderer kehTte in einem 
Landgasthaus e.i'Il, bei dem sich ein 
Hü>hnerhof befanql, in dem nur Hüh

ner und kein einziger Hahn zu sehen 
waren. ,,Sind das hundert Hirlmcr?", 
fragte der \Vanderer den \Virt. Die
ser entgegnete: ,,Da fehlen noch viel 1 
�Tenn ich zweimal soviel Hühner hätte 
und sechs Hiihne dazu, würdeJl · mir an 
hundert Hühnern immer noch sechs 
feh1eu." Wieviel Hühner hatte der 
Wirt? 



Streichholzauigahe 

Vier Hölzer sollen so umgelegt 
werden, daß drei waagrechte, drei 
senkrechte und eine diagona1e Reihe 
zu je ,,ier Hölzern entstehen. 

Vor Schreck gestorben 
Unter dieser Notiz stand folgende 

ti·aurige Geschichte in der Zeitung : 
„lJas Ehepaar X hatte am vergangenen 
Sonntag einen ausgedehnten Spazier
gang unternommen, von dem die Frau 
so angestrengt war, daß sie sich nach 
der Rückkehr auf das Sofa setzte und 
vor Uebermüdung fest einschlief. Sie 
träumte, daß sie auf der Burgruine, 
auf die sie der Ausflug geführt hatte, 
zu nahe an den Abgrund gegangen, ab
gestürzt und mit zersohmefterten Glie
dern liegengeblieben sei. Dieser Schreck 
fuhr Frau X derart in die Glieder, daß 
sie einen Herzschlag erlitt und auf der 
Stelle tot war. ,,Warum ist diese No
tiz purer Schwindel 7 

llBM 
Der Mensch 

Der menschliche Körper besteht zu 
65 Prozent aus Wasser. Gehirn, Milz 
und Rückenmark entha1ten sogar 75 Pro
zent. Das Blut besteht zu vier Fün:6-
teln aus Wasser, während das wasser,
reü.cru;te Organ d:er sogenannte Glaskör
per im Auge ist, der zu 99 Prorent aus 
Wasser besteht. Das Skelett des Men
schen besteht aus 222 Knochen, die 
durch 750 quergestreifte Muskeln be
wegt werden. Bei einem Gewicht von 
61 .8 kg ibesMht der menschLiche KörpC'r 
aus etwa 40.694 Gramm Wasser, 11.357 
GMmm Kohlenstoff, 1694 Gramm Was
serstoff, 1626 Gramm Stickstoff, 3682 
Gramm Sauerstoff und aus 2715 Gramm 
Aschenbesta,ndte.ilen. Im ganzen umfaßt 
er rund 8 BiJilionen Zellen. Ein ame
rika,nischer Arzt behauptet, daß man 
aus dem menschlichen Fett 17 Stück 
Waschseife, a us dem Eisengehalt 6 Näg�l 
von je 2 cm Länge nnd aus dem Zucker 
fü:r drei Schalen Kaffee Süßstoff ge
winnen könne. Ferner liefert der Kör
per noch 20 Löffel Salz. Aus dem 
Kohlenstoff, in Form von Graphit ver
wendet, ließen sich 9000 Bleiistifte 

II 

hersteHen. Der Kalk wocde zum \Veißen 
eines Hü-hnerstal4es ausreichen, wäh,
rend sich aus dem vorha.ndenen Gly
zerin etwa 15 kg Dyna,mit und aus 
dem Phosphor etwa 800.000 Strcich,
holzzündköpfchen machen ließen. 
Schließlich verarbeitet der Körper so 
viele Kilogramm Gase, daß man mit 
diesen Wasser- und Sauerstoffgasen die 
Laternen auf einer 500 Meter langen 
Straße ein paar Stunden beleuchten 
könne ( D  

I n  einer kleinen Universitätsstadt, 
deren Straßenbeleuchtung noch aus Gas
lampen bestand, wurden diese häufig 
aus Uebermut von feucht-fröhlichen 
Studenten ausgelöscht. Endlich erwisohtc 
man einen von ihnen und schickte ihm 
ein Strafmandat, das den Studiosus zu 
folgenden Betrachtungen veranlaßte : 
„Jeden Tag wird über die Sparsamkeit 
geschrieben, die uns not tut - aber 
wenn man ·beim Mondschein die Stra
ßenlaternen ausdreht, kriegt man tine 
Strafverfügung !"  

* 

In einem Vorstadtvariete tritt ein 
Tierstimmenimitator auf. Nach einigen 
edolgreiclren Versuchen bittet er das 
Publikum, man möge ihm ein paar 
Tiere vorschlagen, deren Stimme er 
nachahmen wolle. Da ertönt aus dem 
Hintergrund ein Zuru f :  , ,Imitieren Sie 
doch einen Ro11mops ! " 

* 

Am Rheinfa11 von Schaffhausen ste-
hen zwei Touristen. , ,Ein Jammer", 
meint der eine, , ,daß de.r Wert dieser 
Wassermassen so u ngenutzt bleibt !" 
. ,Dasselbe mußte ich gerade auch den
ken", gestand der andere. , ,Sie sind 
wohl Ingenieur wie ich ?" ,,Nein, Milch
händler!" 

* 

Der Lehrer sprich� über_ Tierquä
lerei : , ,Denkt euch Kmder, 1Ch kannte 
einen bösen Buben, der hatte einem ar
men Kätzchen den Schwanz mit dem 
Messer abgeschnitten. Ist das nicht ab
scheolich und grausam ? Kann mir einer 
ein Sprichwort nennen, das den schlech
ten Jungen gewarnt 'hätte, da,s arme 
Tier zu quälen und zu  verstümmeln?" 
Eine lange Pause. Viel Nachdenken. 
Plötzlich ein Finger, und der kleine 
Fritz ruft : , ,Ich weiß es, Herr Lehrer !" 
,,Brav Fritz!  Wie heißt das Sprich
wort ?" ,, Was Gott zusammenfiilgt, das 
sol1 der Mensch nicht trennen !" 

.. 

Gemütlich sirtzt Ma�er , am Früh
stücks�sch _und bl�tte_rt in der _Zeitung. 
Da :bleibt ihm plotzlich der BISsen im 
Halse stecken, denn Ma.icr hat im 
Blatt seine eigene Todesanzeige gelesen. 
Entsetzt stürzt er ans Telephon und 
ruft aufgeregt seinen besten Freund an :  
10Ha1Jo - Wurzler - hast du  meine Todesanzeige im Tagblatt gelesen?" 
„Jawohl ! "  antwortet \Vurzler. ,,Vl)n 
wo sprichst du jetzt ?" 

* 

, ,  Was tust du denn da eigentlich, 
Lore ?" , ,Ich 6Chneide Semmeln." ,,Ja, 

aber das machst du doch schon den 
ganzen Vormittag!" ,,Ich muß auch 
noch am Nachmittag Semmeln schnei
den. Ich will nämlich morgen Semmel
knödel machen und ini Kochbuch steht :  
Man schneide ei,ncn Tag alte Semmeln. 

* 

Ueber eine Wliese ging ein Sommer
frischler. Plötzlich tauchte vor ihm d& 
Bauer auf. ,,Stadtfrack, elendiger", 
schrie er, mit der Faust drohend, 
„ wenn Sie nicht sofort schauen, daß 
sie hier rauskommeu, schlage ich Ihnen 
alle Knochen entzwei !"  - Der Som

_merfrischler stammelte : ,, Verzeihung, 
ich wußte nicht, daß man hier nicht 
gehen darf." Da b rummte d-ec 
Bauer: ,,Deswegen habe ich es Ihnen 
ja erst im guten gesagt." 

Professor : ,,Nennen Sie mir zwei 
Sprengmittel, die am häufigsten zur 
Anwendung gelangen." , Kandidat : , ,Gießkanne und SchJauoh." 

* 

„Frü,her bist du immer hinter mir 
hergelaufen, jetzt hin ich dir soheinbar 
ganz gleichgültig?" 

„Aber Emma, hast du denn schon 
einmal einen Mann gesehen, der hinter 
einer Elektrischen herläuft wenn er 
bereits drin sitzt?" ' 

* 

„Woher hat denn der Müller sein 
großes Vermögen?" 

, ,  Vom Schmuggel ."  
„Ach so ! Sein Reichtum kannte also 

keine Grenren!" 
* 

„Fährst du in diesem Sommer in 
die Berge?" 

„Nein !  Dort sind mir die Preise 
zu hoch !"  

,,An das Meer?" 
„A_uch nicht. Denn dort sind sie 

mir zu gesa1ren ! " 
* 

Mitten in der Nacht wurde Frau 
Tiftler durch ein Geräusch im Hause 
geweckt. 

„ Viktor", schrie sie, ,,in unserem 
Hause sind Räuber und Mörd,er l" 

Mit den Knien schlotternd stellte 
sich der Ga:tte hinter seine ,b�re Ehe
hälfte und rief ihr zu : 

„Nur Mut, Amalia. habe keine 
Angst, wh stehe h�nter dir !" 

* 

„Nun, Lina, was haben Sie denn 
gestern im Theater gesehen?" 

,,Lohengrin, gnäd,ige Frau." 
„So ? Da haben Sie also mit \Vagner 

Bekanqt:5chaft gemacht 7" 
. ,,Ne;m, e.r hat gesagt, daß ec Müller

heißt." 
* 

„Gestern nachmittag habe ich • das 
Gefiingnis besichtigt, was sonst nicht 
gestattet ist, aber ich hatte dazu vom 
Staatsanwalt die Erlaubnis." 

„Die hatte ich auoh einmal da 
d_urfte ich's gleich drei Monate b�sich.-
tigen. ' ·  

W a a g r e c h t : 1 Unfähig, sich In die menschliche Gesellschnft einzuordnen. 
6 Frouennome. io ßotwlld. 11 Frnuengemoch. 13 Znhl. 15 Bundesland. 20 Sänger. 21 Fluß In Italien. 23 Metnll. 28 Bundesland. 29 Fluß in Tirol. 31 Eßwerkzeug. 34 Zeichen tnr 

• l l llnlum. 35 Zeichen für Beryllium. 36 Energieeinheit. 37 Fett. 3ß Hauptstadt des ßömerrnlches. 39 Grenzfluß zwischen Nieder- und Oberösterreich. 
S e n k r e c b t : 1 Abkz. f. .,ud actn". 2 Gold ( lrnnz.). 3 Auslünd. Nmlelbaum, l\lz. 

Zerlega ufgnbe 
Man bilde duroh Umlegen der ein

zelnen Teile aus dem \Vor! ,,Leo· ' 
einen Mädchennamen. 

•• Gefängnisdirektor zu einem eingc.-
· 'Lieferten fSträfliag : , ,Also darum ha

ben Sie sich wieder einsperren lassen,
weil Sie keine Arbeit finden konnten,
ich hätte das erste beste ergriffen !"

„Das tat  ,ich ja auch 1md wurde
dabei erwischt !" 

*

, ,Paul, du hast doch keine Stal
lung und willst heiraten? Ja, glaubst
du denn, daß man von der Liebe leben
kann ?"

„Das nicht, aber von dem Vater
meiner Liebe !"

*

„Gestern kochte also deine Frau
zum ersten Male? Was gab es denn 
Gutes?"

Junger Mann : ,,Magen- und Wein
krämpfe."

*

Richter: 
glaubt, daß 
ger Mann!" 

, ,Ich hätte niemals ge
Sie stehlen könnten, jun-

,,Herr R:ich�cr. 
alles!" · ' wenn man will, geht

Auflii.wng sämtlicher Rätsel in 

der nächsten Beilage 

4 Pers. Fürmort. 5 ßumiin. Münze. 6 Zeichen für Masurlum;. 7 Lied, Mz. 8 König (lial.). 9 Bienenzüchter. 11 Elle. 12 Buddhist. Priester. H Und (lat.). 16 Zehn (engl.). 17 (jnlonstont von Amerika. 18 Papagelennrt. 19 Gemilse. 22 Zeichen f. Eisen. 23 Zwei gleiche Selbstlnute. 24 Vorwort. 25 Nnhrungsmlttel, Mz. 26 Anschrift an Unbekannte. 27 Franz. Artikel. 30 Nährmitteleinheit. 31 Abkz.' für gegen. 32 Gutschein. 33 Scbicksnl. 34 Wie 
34 waagrecht. 

Proy, Gend. Gerhard Schikowitz 

Wie heißt der Buchstabe, 
der hinzuzufügen ist, um:  

1 . · einen Zusammenbruch in einen 
Edelstein, 

2. einen Tiroler Ort in eine Figur
aus „Egmont", 

3. eine DicJ1tungsart in einen Fluß
1a1 Harz, 

4. ein Met11II in einen Papstn:imeu,
5. eine Segel5tange in ·einen Neben

flu!S der Donau, 
6. ein Fürwort in ein Küohengerfü ,  
7 . einen unbestimmten Artikel in

einen Körperteil, 
8. einen Körperteil in einen Licht-

schutz ' 
zu Yerwandeln? 

„Kurt, dein Zeugnis ist diesmal ja 
noch schlechter als das letzte ! Ich 
weiß nicht, was ich da sagen sol l !" 

, ,Ach, Vater, schweig doch die Ge
schichte einfach tot l" 

* 

Kommissär: ,,Entkommen, sagen 
Sie ? Wie ist denn das möglich ? Haben 
Sie de.nn nicht alle Au-sgänge besetzt, 
wie ich befohlen ,habe ?" 

Inspektor : ,,Gewiß, Herr Kommis
siir. Der Kerl muß ab.er einen der Ein
gänge benutzt haben." 

* 

„Der Gerichtshof würde zu einer 
milderen Auffassung der Sache kom
men, wenn Sie aufrichtige Reue über 
Ihre Tat an den Tag legten, Ange
klagter !" 

„Ich werde mit meinem Verteidiger 
Rücksprache nehmen." 

* 

Zur Rede gestellt, erklärte er, er 
habe seine F1·au deshalb geschlagen, 
weil sie auße1· ihm noch einen anderen 
Nebenbuhler habe. 

. . .  daß der 'obelpreis für die Lei
stungsgebiete Physik, Chemie, Literatur, 
Med,izin und Physiologiie u nd Frieden 
Yerl+chen wird: 

daß Thomas Jefferson der 
Verfasser der amerikanischen Unabhän
gigkeitserklärung YOU 1776 war. 

. . . daß Eiweiß aus Kohlenstoff. 
W:isse1·stoff, Sauerstoff, Stickstoff, et: 
was Schwefel und Phosphor besteht. 

daß der Pinselschimmel die 
An gangsprodukte fü:r Penicillin liefert. 

. . . daß der deutsche Arzt Emil 
rnn -Behring der Entdec,ker des Heil
mittels gegen Diphtcrie ist. 

1>4.u�tfi..sutt.g. d.e.11. �e.e 
Q.LIJ 3J.ell.ag.e. N.1i.. 8 (].U11.i. 1954) 
W I E ? W O ? '\'F E il ?  W A S ? 1. Andorra. 2. Der Brillant ist ein gescblllfener D iamant. 3. Im Süßwasser. 4. .�pls. 5. Algebra. 6. Sternbild am südlichen Himmel. 7. Kaaba.8. Tomahawk. 9. Rüdiger von Becbelnren.10. Ein schmaler, tiefer, weit Ins Lnnd eingreifender Einschnitt des Meeres mit stellen Uferwänden, zum Beispiel die 
Fjorde rorwegens. 11. \Vetl man, von Europa noch W e s t e n  fahrend, die Inseln erreichte, und die man bei ihrer Entdeckung I n d i e n  vorgelagert glaubte. 12. 1 Liter Wasser bei plus 4 Gmd Celsius = 1 kg. 1 Liter Luft = 1.3 Gramm. 13. Nlccolo Paganini. 14. Bangkok, Siam. 15. Union Jack. 16. Oasen. 17. · Milz. 18. Griechischer Philosoph um 500 "· Chr., der Zahl und Maß als das Wesen der Welt erklürte. Sein Lehrsatz lautet: Das Quadrat über der Hypotbenuse eines rechtwinkeligen Dreiecks Ist gleich der Summe der Quadrate ilber den Katheten. n2+b2=c'. 19. Keller, Bache, Frtscblinge. 20. Wiener Kongreß 18H-1815. 
W E R  WA ß D A S?: Gotthold Ephrahn Lessing. 
W I E  E II G A'. N Z E  I C H 'S Y Die Ewige Stadt 
nennt man Hom1 sie wurde erbaut auf sieben 
H ü g e l n, ihre Gtüoder waren R o m u l u s  und H e  m u s, durch sie fließt der T I  b e r  uncl sie ist clie Hauptstadt l t  o 11 e n s. Ihr Stodtmagistrat filhrt die Bezeichnung S. P. Q. H. (Senntus populusque romanus = der Senat und das römische Volk) und auf dem Capitol . wurden G ä n s e  als heilige Tiere geholten. 
D E NK S PO U T. E I n S c b i l 1 1 n g f e h I t. Die Lösung ergibt sich, wenn man überlegt, wer Geld ausgab und wer Geld bekam! Die drei Freunde bezahlten 27 Schilling, wovon der Wirt 25 Schilling und der Kellner 2 Scbllling erhielt. Die 2 Schilling des Kellners dürfen nicht zu den 27 Schilling dazuge
rechnet werden, sondern sie sind davon abzuziehen. - B e  I d e r  W a h r s a g e r i n. Sie nennt Ibm den Nomen Müller. 
:K II E U Z WO R T R A'.TSEL. W a n g  r e C h  t :  
1 Istar. 4 Schurf. 8 A1om. 1 0  Oder. 1 1  Essen. 
13 fies. 15 Obers. 17 Semi. 18 Klaue. 19 Lust.
20 Seine. 22 Tun. 23 Käse. 24 Nero. 26 Dnun.
27 NN. 29 ßled, 31 Gons. 32 An. 33 Kuh.
34 Elefant. 35 Nah. 36 Et. 37 Asen. 38 Stil.
40 na. 41 Kren. 43 Enos. 45 ßübe. 47 Los.
49 Ebers. 50 Esse. 51 Hobel. 52 L�nsc.
53 ßasig. 55 Bel. 56 Sidon. 57 Etnt. 59 Klee.
60 Leber. 61 FerdL S e n k r e c h  t: 1 Jas
min. 2 Stelnor. 3 Ton. 5 Udo. 6 llcblnus.
7 f·rcuen. 9 Kraut. 11 Esscnkehr�r. 12 See.
13 Alt. 14 Snn. 16 Steinhausen. �1 

9

Erle�ee.
23 Kantine. 25 Oien. 26 Don!'.'. _8 Nut.
30 Den. 31 Gas. 32 Aar. 37 Arbeite. 39 Lob
lied. 41 Kessel. 42 Nobel. 44 Seidel. 46 USA.

47 Lob. 48 Sei. 54 Gab. 58 Tee. 
M -\ G I S C H ES Q U A D RA T. 1 Liebe. 2 In. sei. 3 Essig. 4 Beige. 5 Elger. 
\' l SI T E N K  A R T E N R  � T S  E L. Polizeimajor.
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B i I d 1: Helene Hunt lüblte, dnß der 
Cousin ihres verstorbenen l\'Jnnnes, Bub Doylc. 
seit langem ihren Tod beabsichtigte. Er 
woUte sich auf diese Art in den Besitz der 
Güter des Verstorbenen setzen. Doyle weiß, 
daß Helene und jbr Gatte passionierte Schüt
zen waren und sieb im Keller ihres Wohn
hauses ein Sebeihensebießstand befindet. Er 
lild t sie ein, mit ihm ein Preisschießen zu 
veranstalten. Bob geht voraus, um die Ge• 
wehre herzurichten und alles vorzubereiten: 
und Helene folgte ihn, spilter nach. 

B i  I d 2: Kaum eine Stunde daraui rult 
Bob Doylc Inspektor Berthold Steiner an 
und teilt diesem mit, daß Helene bei einer 
Schief!übung dureh einen unglücklichen Zn• 

S-cherzf.ragen 

\t'elcher Unterschied besteht zwt
schen einem Wechsel und einem Ge
weh!r? 
(7.10!111as-y.1<J- ap?aq uapnt11. il?'' 'nu?a")[) 

In welcher Oper regnet es� 
('.1,alj_-UJJ?tf.JS ll?ilW 

'U?Ji1llvl[07" : JfhJs m·z'3. 'll?J'iJlllJ1{07 111) 
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lall tiidlich verletzt' wurde. Zusammen mit 
Untersuchungsrichter Humc kommt Inspektor 
Stciocr sofort io die Villa, um den Tat. 
best;1ud aufzunehmen. Helene liegt in der 
Mitte des Raumes, rücklings von Schüssen 
getroffen, die Wunden sind notdü�ltig mit 
einem weißen Verband abgedeckt. 

B i I d 3: Doyle schildert den Hergang 
des Unglückes: ,,Ich beendete eben die 
Reiuiguog meines Gewehres. Helene war 
noch in der Wohnung. Um mein Gewehr 
auszuprobieren, feuerte ich ein paar Schüsse 
ab. In diesem Moment kam sie bei der 
Türe herein und rannte airekt in die Scbuß
ricbtung. Rasch verband ich ihre Wunden, 
aber es war vergebens. Helene Yerstarb ku1•l. 

Wort-Einsetzrätsel 

--- --- lle 
Eine ü<lfrauzösische Hafenstadt ent

steht, wem! mau an Stelle <ks ersten 
Striches den römischen �(riegsgo�u sct�t 
und daran ·für den zwetten Stnch cm 
Nahrnngsmittcl fügt. 

darnach. Daun rief ich Sie, Inspektor, an,. .... 
Ich bin erschüttert und kann es immer noch 
nicht glauben, daß Helene tot ist," 

B i I d 4: Steiner untersucht nochmals 
eingehend aie Binse und den Verband der 
Toten und fragt dann: ,,Haben Sie die 
Wunden gleich, nachdem Helene zusammcn
stiirzte, verbunden?�- Doyle: ,,Ja, solortt'" 
Steiner llihrt iurt: ,,Und Sie haben die Ge
wehre seither ganz sicher uicht mehr be„ 
rührt Y" Doylc: ,,Nein !H Steincr: ,,Dann ·ver
ha ftc ich Sie, Bob ßoyle, wegen vorsätz
lichen Mordos an Helene Hunt!" - Welche 
Ueberlegnn" zerriß Bob Ooyles rasch ge
sponnenes Lügengewebe und veranlaßte Stei
ner, die Verh;1rtung auszusprechen? 

Zum Zungeuzerbrechen 

Das ist, als weun einer einem einen 
Eimer heißes Wasser übergießt. 

Ob wir aber über Ober- oder aber 
ob wir lieber über Unterarnmergau ge
hen, weiß i.ch nic/1t-

ln Ulm und uw Ulm und uw Ulm 
herum. 

S.,. 
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_ ��, MIT ANGABE DER PARAGRAPHEN 

Von Gend.-R.evrerinspektor ALFRED KERN, Gendarmeriepostenkommando Deutschl,ndsberg, St-eiermark 

A 

Abbiegen 16 
Abfallsammelkorb 85 
Abgestellte Fahrz-euge 22 
Abladen 10, 21 
Aborte, Verunreinigung 86 
Abschlauchen von Flüssigke·iten 10 
Abspringen 7 
Abstauben 82, 83 
Absträngen 21 
Adreß- (Aufschrift) Tafel 59 
Aeste, verkehrsgefährdende 47 
Alkoholgenuß 55 
Allgemeines 7, 12 
Alter des Lenkers 54 
- des Radfahrers 67
- des Treibers 80
Anhalten (Stehenbleiben) 1, 17, 20
Anhängen an Fahrzeuge 7
Anhängen von Fahrzeugen 62
Anhänger 1
- des Fahrrades 69, 72

• Ankoppeln 62
Ankündigung auf Straßen 13,
- geschäftliche 44
Anrainer 43
Anstrich, frischer 79
Anzeigevorrichtung 55
Arbeitsmaschinen 23, 24, 61
Arbeitsstellen 46
Auffahrten 10
Auf- und Abladen 70, 21
Aufmerksamkeit 7
Aufschrift auf Grundstückauffahrten 44
- auf Lastfahrrad 69
- auf Lastruhrwerk 59
Aufspringen 7
Aufstellen von Fahrzeugen 21, 22 - von Vieh 80 Aufzüge (Aufmarsch) 12, 76Ausfahrt aus Häusern 70Auslagen ordnen 14 Ausnahmegenehmigungen 34Ausweichen 17 
- den Organen 27
Autoausfahrtstelle 44 

B 
Balkon, Abstauben vom 82 .Ballspiel 78 

· · Banketten 1 
.:_ Beinützung 9, 27, Bauarbeiten 14, 
Bäume 47 
Begegnu,ng 
Behörden 
Beiwagen 
Belästigung durch Geruch usw. 10 Beladen 10, 21 Beleuchtung von Fahrrädern 68 von Fuhrwerken 22, 58 von Straßensperren 45, 46 von Verkehrshindernissen 45 von Vi-ehtri•eben 80 
Benützung von Straßen 9 
Berauschuing des Lenkers 55 
Bergabfahren 55 
Beschaffenheit des Fuhrwerks 56 
Beschmieren von Wänden 86 
Beschmutzen 20 
Besitzer von Fuhrwerken 53 
- von Hunden 84
ee;pannung 60 
Bespritzen mit Schmutz 20 
Bestreuen des Gehweges 83 
Bettelmusik 14 
Bevorzugte Fahrzeu.ge 23, 24, 52 
Bezäum-ung 60 

Bildliche Darstellungen 13, 44 
Bissige Zugtiere 60 
Blendlinse 58, 68, 69 
Blendwirkung 68 
Blinde Fußgänger 7 
Blinkzeichen 26 
Breite der Fuhrwerke 57, 61 
Bremsen am Fahrrad 68, 69 
- am Fuhrwerk 56, 57
Brücken 21, 34, 75

D 

Dachreinigung 83 
Decklicht 58, 68, 69 
Deichsel am Fuhrwerk 22 
Düngeraufbringung 10, 82 

E 

Einbahnstraße 1, 21, 38 
Einbiegen 16, 19 
Einfahrt in Häuser 70 
Eisenbahnübergänge 8, 21, 36 
Eiskette 57 
Elektrokarren 48, 62 
Elementarereignis 31 
Entladen 10, 21 
Entschädigung der Anrq,iner 43 
Entstauben auf die Straße 82 
Erntefuhren 61 

F 

Fahrbahn 1, 10 
Fahrbahnmitte 26 
Fahrgeschwindi•gkeit 20 
Fahren neben Fahrzeugen 7 

· Fahrrad 68, 69
- abstellen 70
_ schi-eben auf Gehwegen 72 
Fahrtrichtung 15, 55 
Fahrv-erbote 33 
Fahrzeuge 1 
- abstellen 22
- Beleuchtung 22
Fenster abstauben 82
Feste auf Straßen 12 
Festhalten an Fahrzeugen 7
Feuerwehr 23, 24, 52 
Filmen 13 
Fohlen 60
Freihändigfahren 73 
Führer (Lenker) 54, 55
Fuhrwerk 1

ankoppeln 62 
Ausstattung 57, 61 
Ausnahmen 65 
Beanstandung 55 
Beleuchtung 22, 58 
Beschaffenheit 56, 61 
Fahrgeschwindigkeit 20, 
Fahrtrichtung 55 
geteiltes 54 
Ladung 63 
Lenkersitz 55, 61, 66 
Schlitteinkufen 56 
stehen lassen 21, 22 
Zügel 66 

Fußgänger 75, 76 
_ kranke, blinde, taube 7 
_ und Radfahrer 72 

G 

Gangart 20 
Gefahrenzeichen 36 
Gefährdung von Personen und Tieren 20
Gehweg 1, 9, 10, 75, B3 
Gehwegreinigung 82, 83 
Geleise, siehe Gleis 
Gemeinde, Verfügungen 31 

Gendarmerie, siehe Sicherheits-
exekutive 

Geschäftliche Ankündigungen 13, 44 
Geschirr der Zugtiere 60 
Geschlossene Ortschaft 1, 6, 10, 66, 

76, 82 
Geschwindigkeit 20 
-- Beschränkungen 32 
Gestaffeltes Fahr-en 15 
Gewerbeausübung auf der Straße 14 
Gewerbliche Fuhrwerke 59 
Gewicht der Fuhrwerke 61 
Gewichtsbeschränkungen 32 
Glatteis 76, 83 
Gleis 1, 25 
Glocken am Fahrrad 68, 69, 71 
- am Schlitten 56
- am Fuhrwerk 23
Grundstückz-utahrt 15, 44

H 
Haftpflichtversicherun� bei Sportver-

anstaltung 11 
Halten 1, 21, 58 
Haltestellen 18, 21, 76 
Handschlitten 58, 59 
Handwagen (-karren) 55, 58, 59, 75, 

76 
Hauptfahrbahn 1, 10 
Hausbesitzer 43, 82, 83 
Hauseinfahrt 15, 44 
Hausierhandel 14 
Hauskehricht 82, 83 
Hecken 47 
Hemmvmrichtung 57, 68 
Hilfsdienst, Fahrzeuge des 24 
Hinausragen der Ladung 63 
Hinweistafeln 35, 38 
Höhe des Fuhrwerks 57, 61 
Hufeisen der Zugtiere 60 
Hunde 84 
Hundewagen 55, 60 
Hupe am Fulirwerk 55 

K 

Kabwagen 55 
Kehrichtbehälter 85 
Kehrmaschinen 23 
Kennzeichnung des Lastfu,hrw-erks 59
Kennzeichnung der Lasträder 69 
_ gefährlicher Straßenstellen 36
Kinder auf Fahrrädern 67, 70 
Kinderspiele 78 
Kinderwagen 1, 75, 76
Kioske 14 
Kleinfahrzeuge 1, 75, 76 
Kraftfahrzeuge 1 
Kranke 7 
Krankendienstfahrzeug 24
Krankenfahrstuhl 1, 75, 76
Kreisverkehr 10 19 Kreuzen v,on Fahrzeugen 

S ß 14 Kundenwerbung auf der tra e 
Kurvenschneiden 16 

L 
Ladengeschäft 10, 21 
Ladung 10, 54, 55, 61, 63
Länge des Fuhrwerks 57, 61
Langfuhrwerk 58 61, 62 
Lastenträger 76 
La'stf<1hrzeuge 1 
Lastfuhrwerk, Kennzeichnung 59
Lastkraftwagen 1 
Laufen neben Fahrzeugen 7
Lautsprecher au•f Straße 13 
Leichenzug 12, 24, 75, 76 
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Leitungsdrähte 61 
Lenker von Fuhrwerk 54, 55
Lichtbildaufnahmen 14 
Lichtzeichen 26 
Luftraum über Straße 12 

M 
Malerarbeit, Kennzeichnung 19 
Marschieren über Brücke 15 
Maschine, fahrbare 50, 51, 57 
Maulkorb 60 
Mautschranken 45 
Möbelwagen 61 
Motorpflug 51 
Musizieren auf Straßen 14

N 

Nachziehen von Gegenständen 63 
Nebenfahrbahn 1, 10, 31 
Numerierung v-on Straßen 41 

0 
Oberleitungsomnibus 1, 48 
Ortsende 39 
Ortstafel 38, 39· 
Ortschaft, geschlossene 1, 6, 10, 66 

p 
Papierkörbe 85 
Parken 1, 21, 58 
Parkplatz 1, 10 
Peitsche 55 
Pfandrecht 45 
Photographieren von Personen 14 
Polizei, siehe Sicherheitsexekutive 
Privatstraße 2, 12 
Probefahrten von Kraftfahrzeugen 49 
Prozession 12, 24, 75, 76 

R 
Radfahrstreifen 1, 9, 72 
Radreifen 57 
Radweg 1, 15, 72 
Raupenkraftfahrzeug 51 
Reihenauffahrt 10 
Reinhalten der Straße 43, 82 
Re:nigung der Fahrwege 82 83 
Re:ßkette 57 
Reiten auf Fahrbahn 9 
Reiter 14 
Reitweg 74, 1 
Reklame auf Parkplätzen 21 
Reklame auf Straßen 12, 13, 44, 76 
Rettungsdienstfahrzeuse 23, 24, 52 
Rodeln 77 
Rollerfahren 78 
Rollstühle 75, 76 
Rücklicht, siehe Decklicht 
Rücksichtnahme 7, 1 5, 20
Rückwärtsfahren 16 

s 

Schaufenster, ordnen 14 
Schaukcisten, Anbringung 14 

Scheuende Tiere 70, 71 
Schienenfahrzeuge 1, 17, 18, 19, 21, 25 
Schienengleicher Eisenbahnübergang 2, 8 
Schlafen auf Fuhrwerk 55 
Schlittenkufen an Fuhrwerken 56
Schnalzen 55 
Schneewegräumu,ng 83 
Schneeketten 57 
Schotterhaufen 9 
Schubkarren 75, 76 
Schulen 20 
Schutzinser 1, 75, 10 
Schutzweg 1, 75 
Sicherheitsexekutive 12, 23, 24, 52, 

64, 16 

Sitz auf Fuhrwägen 61 
Skiläufer 77 
Sperrketten an Fahrzeugen 57 
- an Straßen 26 
Spi-egel, Beförderung 63, 76 
Spielen auf der Straße 78 
Sportliche Veranstaltungen 11, 77
Stacheldraht 79 
Stadt- (Orts-) verkehr 6, 10, 76 

Führersitz 66 
Fußgänger 76 
Ladung 10 
Straßenbenützung 10 
Wintersport 77 
Zügel 66 

Steine zum Anhalten 22 
Stehenbleiben der Fußgänger 76 
Stopstraße 20, 36 
Strafen 87 
Straße 1 
Straßenaufsichtsbehörde 3 
Straßenaufsichtsorgane 3, 27 
Straßenarbeiten 46 
Straßenbahn 2S 
Straßenbankett 1 
Straßenbenützung 9, 12 
Straßengraben 9 
Straßenhandel 14 
Straßenhindernisse 45, 46 
Straßenkehricht 85 
Straßennumerierung 41 
StraP.e:ipo'izeivo·schriften, Anwendung 

48, 49, 50, 51, 52 
Straßenreinigungsfahrzeuge 24 
Straßenverwaltt.:.ng 5 
Straßenverunreinigung 45, 82 
Straßenwalzen 24 

T 
Tafeln (Schilder), unzulässige 44
Taube Ft.:ßgänger 7 
Tiere an Fahrräder anhängen 70 
- nicht eingespannte 60 
- scheuende 70, 71 
Tragen von Sachen 76
Trunkenheit der Lenker 55 

u 

Ueberholen 15, 18 
Ueberqueren der Fahrbahn 76 

Uebungsfahrten der Radfahrer 73 
Umkehren 16 
Umzüge (Aufmärsche) 12, 76 
Ungeregeltes Radfahren 73 

V 
Veranstaltungen, sportliche 11 
- sonstige 12 
Verfall von- Sachen 45 
Verkauf auf die Straße 14 
Verkehrsbeschränkungen 31 
Verkehrshindernisse 45 
Verkehrsregelung 19, 27 
Ve·kehrsschilder 35, 39, 42, 43, 44 
Verkehrsverbote 31, 33, 34, 66 
Verkehrszeichen 35 
Verladen 10, 63 
Verlassen des Fuhrwerks 55 
Versammlung auf der Straße 12 
Verunreinigung der Aborte 86 
- der Wände 86 
- der Straßen 45, 82 
Viehtrieb 80 
Vorfahren 18 
Vorfahrtsrecht, siehe V,orrang 
Vorrangstraße 1, 16, 19, 40 
Vorrang 19 
Vorschriftstafeln 35, 37 
Vorsicht im Straßenverkehr 7 
Vorspann 81 
Vorwegweiser 38 

w 

Warnungstafeln 35, 36 
Warnungszeichen bei Dacharbeiten 83 
:- der Radfahrer 71 
Wasser abschlauchen 10 
Wechsel der Fahrtrichtung 16 
Wegweiser 38 
Weiden von Vieh 80 
Weisungen der Aufsichtsorgane 27 
Wettfahren auf der Straße 11, 73 
Wirtschaftsfuhren 1, 9, 53
- ankoppeln 62 

Aufschrift 59
Ausmaße 61 
Beleuchtung 58 
Bespannung 60 
Gewicht 61 
Kennzeichnung 59 
Lenker 54· 

z 

Zeichen der Aufsichtsorgane 27 
bevorzugter Fahrzeuge 23, 24 

- Führer (Lenker) 16, 55 
- Radfahrer 71 
Ziehenlassen von Fahrzeugen 7 
Zügel 66 
Zufahrten zu Häusern 10, 15 
Zugmaschin�m 48, 50, 51 
Zugtiere 21, 56, 60, 80 

In einer der nächsten Folgen der Illustrierten Rundschau der Gendarmerie veröffentlichen wir vom gleichen Verfasser ein 
Schlagwortverzeichnis über die Kraftfahrzeugverordnung. Die Redaktion 

Kobona, das Koladragee, nur in Apoth. u. Drog. 
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Getlan"en 3ur Bergfteigertragötlie am Uachftein 
Von Gend.-Revie:inspekt>or ANTON TOIFL, Landesg1mdarmeriekommando für Steiermark 

Viele Wochen hindurch wurde über das Unglück am Dach
stein heftig gesprochen und geschrieben. Gendarmen und Berg
rettungsmänner ·haben in einem heroischen Ei.nsatz unter Lebens,
gefa.hr versucht, dem Unglück eine Wendung zum Guten zu 
geben, aber in einem vier Tage langen Kampf gegen entfesselte 
Naturgewalten blieb i'hr Heldentum vergeblich. Nach 43 Tagen, 
an denen ständig nach den Opfern gesucht wurde, fand man 
die beiden letzten Toten. Somit ist dieses erschütternde Drama 
beendet. 

Ich gebe hier der Meinung vieler Kameraden Ausdruck, wenn 
ich behaupte, daß dieses Unglück nicht geschehen wäre, wenn 
nur ein Beherzter den Mut aufgebracht hätte, die Gendarmerie 
r e c h t z e i t i g  von dem sonderbaren Verhalten des Lehrers 
zu verständigen. Leider geschah dies erst, als das Unglück ni-cht 
mehr zu verhindern war. 

Wenn ich einzelne Momente aus dem Drama herau.sgreife, 
so klage ich niemand an. 

Der Tod dieser zehn Schüler im blühenden Alter von 16 und 
,1 7 Jahren ist so erschütternd, daß die Oeffentlichkei,t fragt, was
geschehen müßte, um ein ähnliches Unglück zu verhindern. Und 
ich behaupte abermals, daß di•e Gendarmerie berufen und i,n 
der Lage ist, eine solche Gefahr zu bannen,· wenn Heimleiter, 
Hüttenwirte und Touristen s,::ifort die Gendarmeri,e verständigen. 

•
. Nach ihrer Zweckbestimmung ist die Gendarmerie zur Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherhzit 
(Mensch und Eigentum) da. Weiter stellt das Gendarmerie
g-esetz fest, daß sie unter der Leitung des Vorstandes der 
Sicherheitsbehörde f. Instanz den öffentlichen S i c h e r  h •e i t s -
d i e n s t zu versehen hat. 

Der Sicherheitsdienst hebt sich von der Tätigkeit der Gen
darmerie als Kriminal- und Verwaltungspolizei noch besonders 
ab, er v-erlangt ein aufopferndes Einschreiten des Gendarmerie
beamt-en, wenn auch kein Täter vorhanden- ist, er verlangt vom 
Gendarmen, daß er h i n  d e r  n d auftritt, um drohende Gefahren 
von Menschen und Eigentum abzuwenden. 

Außer dieser grundlegenden Bestimmung des G e n  d a  r, 
m e r i e g e s  e t  z e s  enthält die Alpinvorschrift für die öster
reichische Bundesgendarmerie Sonderbestimmungen, um der 
Gendarmerie die Möglichkeit zu geben, g e g e n  G e  f a h r e n, 
Unfälle und Elementarereignisse h i n d e r n d  a u f z u  tr e t e n, 
in dem dort festgelegt ist, daß bei allen alpinen Gefahren, Un
fällen und Elementa.rereignissen es i h r e P f  I i c h  t i s t, mit 
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln die mit G e f a h r  B e  -
d r -o h t e, n auf diese aufmerksam zu machen, Hilfe und Unter
stützung, wie und wo immer möglich zu schaffen und überhaupt 
a 11 e. s e i n z u  I e i t e n, •um die G e  f a h T entweder g ä n z-
1 i c h a b z u  w ,e n d e n  oder womöglich zu vermindern. 

Und deshalb ist es vollkommen falsch, wenn jemand be• 
hauptet, man könne überhaupt nur einschreiten, wenn ein Tat
bestand. vorliegt, Juristische Klügeleien können zur Entschluß

.&,losigkeit beim Einschreiten führ-en und gegen den einfachen 
•Grundsatz verstoßen, daß es besser sei einen schlechten Enb

schluß zu treffen, als keinen. 
Betrachten wir den Fall der Dachsteintragödie etwas näher: 
Mütter und Väter vertrauen ihre Kinder im Alter von 16 

und 17 Ja:hren einer Aufsichtsperson an, die sie auf dem Aus
flug betreuen und beschützen soll. Die Aufsichtsperson beab
sichtigt eine Tour in das Dachsteingebiet zu machen, doch der 
Heimleiter warnt, weil die Kinder noch bergunerfahren, 
schlecht ausgerüstet (ohne Winterbekleidung, mit Halbschuhen, 
ohne Kopfbedeckung, ohne Ski usw.) sind und überdies ein 
Schlechtwettereinbruch droht. Die Aufsichtspers-on bleibt starr 
auf ihrem Standpunkt. Gewiß ist vom Standpunkt des Straf
rechtes kein Grund zu einer Anzeige gegeben. 

Droht ein Ziegel vom Dach zu fallen so wird man sich be
mühen, den Uebelstand zu beheben, �m Menschenleben vor 
G_efahr,en zu schützen, w0bei nicht gefragt wird, ob sich der 
Z1eg-el durch schlampi'ge Arbeit oder durch eine außer dem 
Menschen wirkende "hö'iere Gewalt" (Orkan usw.) gelockert 
hat. Entscheidend ist, daß er in diesem Zustand eine Gefahr 
bedeutet und sie ausgeschaltet werd�n muß. Oftmals fragt man 
erst dann, wenn tatsächlich etwa.s passiert, nach einem Sch·ul
digen. 

Somit ist es auch un-entscheidend, ob in dem Verhalten des 
Lehrers eine strafbare Handlung erkannt wird oder nicht. Wich
tig ist festzustellen, daß er beabsichtigt die zehn Kinder einer 
Gefahr auszusetz-en. 

Wenn Menschenleben in Gefahr sind; hat man nicht zim· 
perlic'h und ängstlich nach Vorschriften zu suchen, denn s;::inst 

hätte man auch Bedenken, einen Selbstmörder an seinem Vor
haben zu hindern. Ein _Mensch, der in den Freitod geht, begeht 
durch seine Handlung keine nach dem Strafgesetz verb.:,tene 
Tat. Wenn Gendarmen Selbstmörder an ihrem Vorhaben hin
dern, begegnen sie - betrachtet man die Sache rein rechtlich -
das Verbrechen der unbefugten Einschränkung der persönlichen 
Freih.eit eines Menschen. Sie werden aber für ein solches Ver
ihalten nicht zur Verantwortung gezogen, sondern belobt, weil 
sie eben auf Grund des Gendarmeriegesetzes (§ 1) ein in Gefahr 
befindliches Menschenleben schützen und ihnen ein Recht
fertigungsgrund zukommt, der die Rechtswidrigkeit des Han
delns ausschließt. 

Es ist mein,e feste Ueberzeugung, daß eine ernste und ein• 
dringliche Warnung an den Lehrer durch den Postenkomman
danten - dazu ist er nicht nur berechtigt, sondern verpflich
tet, dies sei jenen gesagt, die Bedenken haben, ob man gegen 
den Lehrer "etwas tun kann" - in Gegenwart der Schüler 
geinügt hätte, den Starrsinnigen von seinem Vorsatz abzu
halten. Man könnte dabei erwähnen, daß vor Jahren viele 
Touristen am Dachstein erfr•oren sind, weil sie schlecht ausge
rüstet waren. Weiter hätte. man ihm die Vorwürfe der Eltern 
im Falle ,eines Unglücks vor Augen führen können. Wäre er 
dennoch unbelehrbar geblieben, hätte man es ihm untersagen 
können, die Schüler mitzunehmen und das Verhalten der 
Gendarmerie wäre nach §§ 1 und 2 (Abs. 3) des Gendarmerie
gesetz-es 1918 gerechtfertigt gewesen. 

Der Marsch der Unglücklichen zum Dachstein war schon 
ein Weg inmitten von Gefahren, denn sonst wäre es -nicht nötig 
gewesen, den Führer der Gruppe mehrmals zu warnen und 
aufzufordern, umzukehr-en. Nunmehr war das Verhalten des 
unbelehrba,ren Führers der Gruppe schon eine konkrete Ge
fährdung der körperlichen Sicherheit der Schüler und deswegen 
strafbar. Hätbe die Frau v;::in der Schönbergalm oder hätten die 
talwärts gehenden Touristen, als sie erkannten, daß ihre War-

({}epufhun,g. deJC ä-ilbenien. ..Jlled11 ilu

an einen. tJ..eFdienien. {},en.d.Lwtne.ttÜ!.h-1!.antten 

Gend.-Patrouillenlelter Hermann Metzler 

Während der schwer-en Lawin-enstürz-e, die in Blons im 
Kleinen Walsertal verheerende Verwüstungen angeri-chtet hatten, 
stand Gendarmeriepatrouillenleiter Hermann M e tz I e r, obwohl 
er selbst vorübergehend verschüttet war, u.nunterbr-ochen im 
Einsatz. . . . 

Seiner Initiative u.nd seiner Kenntnis d2r Oertl1chke1ten 1st 

es zu verdank2n, daß Verschüttete zum Teir noch ·lebend g�

borgen werden konnten. Auf Grund_ seiner Per5on_en�enntnis 

hat er auch die ldentifizi,erung zarilre1cher Tot_er e_rmoglicht. 

Gendarmeri-epatrouillenleiter Metzler liat sich in den Ka_ta

strophentagen ohne Rücksi·chtnahme auf seme Person_ und seine 
· ß1a wohnhafte Familie in hervorragender Weise . an den 

/tettu,;;s: und Bergungsa.rbeiten 1:>eteiligt und dabei eine vor

bildJi,che Haltung bewiesen. 
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nungen v,ergeblich sind, fernmündlich die Gendarmerie ver
•ständigt, wäre es -einer mit der Materialseilbahn nachg,e
schicktein Gendarmeri·epa.trouille ohne weiteres möglich gewesen, 
die Gruppe ei,nzuholen und dem Führ-er zu verbieten, die 
Buben weiterzuführen. Di-es-es Einschr,eiten wär,e nicht nur nach 
§§ 1 ·und 2 (Abs. 3) Gendarm-erieg-esetz 1918, sondern überdies 
nach § 431 StG g.er,echtf-ertigt gewesen. 

Abe:r nun kommt noch eine a,ndere Erwägung. Mehrere War
nung-en an den Lehrer waren vergeblkh. Daher ist sein weiteres 
Handeln nicht mehr als fahrlässig, sondern als vorsätzlich zu 
bez·eichnen. Hi-er fällt mir das klassische Beispi·el ein, das einst 
mein schon v,erstorbener Gendarmerie-Ergänzungsabt-ei lungskom
mandant in Wi-en vortrug, als ich im Strafr.echt unterrichtet 
wurde: "Ein Reeder besitzt ein defektes Schiff. Dennoch wiO
-er damit 20 M•enschen i.n die See schicken. Er wird aufmerksam 

m t Olabz ug 

in allen Fachgeschäften 

g-emacht, daß dabei Menschenleben zugrunde gehen könnten, 
.doch •er sagt: ,Das Schrff fährt i.n dFe See und wenn die Men
schen dab'.ei' umkommen, macht -es auch nichts!' Tatsächlich sinkt 
das Schrff und di-e Menschen ertrinken. Juridische Feststellung: 
M::,rd mit bedingtem bösen Vorsatz." 

Dem Tät-er muß a,lles bewiesen werden. Und wenn des Leh
rers Vorsatz auch nicht so weit gegangen sein sollte, selbst das
L,eben seiner Schüler zu riskieren, so kann durch sein vorsätz
liches \/.erhalten mit Recht. angenommen werden, daß er über 
die Fahrlässigkeit hinausging und ein Hasardspiel mit dem Leben 
junger M-enschen führte. 

Vie•lleicht wird sich mancher sag-en, daß es eben sehr wag
nisvo/1 ist -einzuschr-eiten, bei einer noch nicht strafbaren Hand
lung noc·h dazu, wenn später ·eine Schuldlosigkeit festgestellt 
wird. Tr,et•en wir der Gefa'hr zur rechten Zeit entschieden ent
geg,en, dann haben wir richtig gehandelt, trotz einer späteren, 
versc'hi ·edenen Auslegung von der Schuld. Wir sind eben keine
Ri'cht-er, d\e ,erst dann von dem ganzen Bild des Geschehens 
e'in Urtei I geben zu können, sondern Sicherhei.ts·organe, die es 
bedeutend schwerer haben, die auch dann schon ei11en ent
scheidenden Entschluß treffen müssen, wenn kei:n strafbarer Tat
bestand g'egeben ist. 

Der Oeffentlichkeit sei gesagt, daß auch ohne Verfassungs
ände;rung und •ohne Bergschutzgese'cz in künftigen Fällen eine
ähnliche Tragödi,e wie die am Dachstein verhi,ndert werden kann, 
aber nicht, i•ncJ�m sie zaudert und vor starrköpfigen Hasard_euren 
mit jungen /v',enschenleben kapituliert, sondern schon _bei den
Anzeichen ei·ner sich anbahnenden Gefahr soFort die Gen
darmerie verständi,gt. 

Jungen und im Dienst wenig rout1n1erten Kameraden der 
Exekutive aber sei gesagt, daß sie dann, wenn Mens_chenleben 
in Gefahr sind, mutvoll und entschlossen handeln mussen und 
können, denn die große Linie unserer Vorschriften . re_chtfert,gt 
dies nicht nur sondern verlangt es ausdruckl,ch. Kle1nl1ches Er-

'wägen und Scheu vor Verantwortung können z�r Entschluß-

losigkeit führen und die Gendarmen mit dem ewigen Vorwurf
belasten, in entscheidenden großen Stunden des Lebens und
der Di -enstzeit den hehren Sinn unserer Berufung nicht ver
standen zu haben. 
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Zum "Tag der Gendarmen" 
Von Gend.-Revierinspektor OTTO JONKE 

Landesgendarmerielrommando für Salzburg 

Es dürfte klar und verständlich sein, daß j-edes geordnet-e 
Staatswesen zur Aufrechterhaltung der Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit Männer braucht, die durch den Einsatz ihrer ganzen 
Persönlichkeit verbürgen. 

Schon im alten Rom besaß man Einrichtungen, die in ge
wissem Sinne eine Art Kriminal-, Lokal- und Sicherheitspolizei 
darstellten; man nannte sie Quästoren, Aedilen, Latrunkula
toren. Von diesem frühen ·römischen Rechtsstaat müßte man 
eigentlich ausgehen, um die Entwicklung des Korps bis in unser-e 
Tage herauf v,erfolg-en zu können. Di-es würde <1ber zu weit füh- , 
ren, weshalb nur jene Zeit berührt sein soll, aus der das
österreichische Gendarmeriekorps herv,orging. 

105 Jahr-e österreichisch� Gendarmeriegeschichte ! 105 Jahre
Tradition tr-euer Pflichterfüllung und Hingabe zum Wohle des
:Vaterlandes; 105 Jahre auf Posten zum Schutz•e für Volk und
Heimat! 

Als Napoleon Bonaparte die -europäischen Staaten siegreich 
überrannte, wurden die unterworfenen Höf,e -erstmals mit seinen 
"Gens d' <1rms" (Männer in Waffen), die im königlichen Hof
lager feldpolizeilichen Dienst versahen, bekannt. Der Eindruck, 
den diese französischen Legionen machten und die Zweck;,äßig-
keit ihrer Verwendung mußten derart gut gewesen sein, daß 

a1 allerhöchste Stellen "geruhten", si,e zum Vorbild zu machen und� 
im eigenen lande darnach aufzuba,uen. So erstand die Gen· 
darmerie in den deutschen Staaten 1809-1812, in Spanien 1846 
als "Guarde civile", in- den Niederlanden als "Marechaussee'', 
in England als "Constables" und in Oesterr-eich am 8. Juni 1849 
durch Entschließung Kaiser Franz Josef�. Sie wurde damals für 
das ganze, ,einstmals ja große Staatsgebi-et eingeführt. 

Es darf ruhig gesagt werden, daß di,e Gendarmerie bei
allen Verdiensten, die in den Annalen österreichischer Geschichte 
aufgezeichnet· sind, maßgeblich •und ruhmvoll beteiligt war. Wenn 
der Krieg zu den Waffen rief, dann standen die Gendarmen aller
Di•enstgrade draußen im Felde wie in der Heimat -und versahen 
pflichtgetreu und 'opferwillig ihren schweren Dienst; waren die 
Grenzen des Vaterlandes bedroht, dann waren es wieder die 
Gendarmen, die zusammen mit den Kameraden der Polizei Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit wieder herstellten. Immer sorgten sie
für Fri-eden und für den Sch,u,tz des Lebens, der Gesundheit
und des Eigentums der Mitmenschen. Oft wurde und wird der
Gendarm zum Retter in höchster Not u,nd k-aum jemand im 
Volke könnte von sich sagen, noch nie die Hilfe oder den Rat 
eines Gendarmen gebraucht zu haben. 

Vi,ele Wandlungen mußte die Gendarmerie im laufe der 
105 Jahre ihres Bestehens durchmachen. Das bunte Bild 
der Uniform von einst ist längst dem -einfach,en Graurock ge
wichen, was a!::er stets gleich blieb ist die traditi·onsgetreu ge
pflegte Bescheidenheit und die unerschütterliche L i e b e  zum -V a t e rla n d  O e s t e rre i c h! � 

Dienst- und W,ohngebäude der Gendarmerie 

Das neue Gendarmeriegebäude in Straßhof, Niederösterreich 
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Von Ge-ndarm ERHARD LANDL, Luftsportverein Zell am See, Salzburg 

Im Jahr,e 1952 hatten wir in unserem Verein - als erste in 
Gest-erreich - über Anregung unseres Obmannes Ernst L e e  b 
den Beschluß gefaßt, einen "Scheibe-Spatz" für die kommende 
Flugsaison zu bauen. 

Währ,end des Winters wurde eifrig gebaut. Nach hunderten 
Baustunden konnten wir zu den Staatsmeisterschaften 1953 
unseren "Zeller Spatz" gerade rechtzeitig aus der Taufe heben. 
Unser Vereinskamerad Hias E d e r, der selbst maßgeblich am 
Bau mitwirkte, bnnte gleich anfangs beweisen, daß wir mit 
unserem Vogel einen guten Griff getan hatten. 

Nach den Meisterschaften kamen nun die übrigen Spatz„ 

Anwärter an di-e Reihe. Schon beim ersten Flug konnte ich an
der Maschi-ne nur gute Eigenschaften feststellen. Nun - dieser 
Maschi-ne kannst du dich beruhigt anvertrauen. 

Am 1. August 1953 fuhr i-ch zur Mittagszeit mit umerem 
Obmann zum Flugplatz. An di,esem Tag konnte man die „Bärte" 

.• förmlich ri,ech.en und wir hatten uns daher vorgenommen, unse-

OE-0229 "Zeller Spatz". Dzr Flugzeugführer wird am 'Sitz festgeschnallt. 
Die Bremsklappen an den Tragflächen sind ausgefahron 

r,em Spatz ,einmal etwas näher auf den Zahn zu fühlen. Zu 
zweit schoben wir die Maschine von der Halle zum Startplatz. 
Dort angekommen empfing uns gleich Fluglehrer G I i t z n e r 

•mit den Worten: "Heute ist d a s  Streckenwetter, versucht 
doch -nach Aigen zu fli,egen.� 

Obwohl wir damals noch keine Ueberlandflüge durchführen 
wollten, trat mi•r unser Obmann seinen Start ab. Nun im Lauf
schritt zur Flugl-eitung; Fallschirm, Barograph und ,eine alte Auto
karte unter den Arm nehmend, laufen wir wieder zum St<1.rt
platz zwück. D,ort bleibt uns noch -etwas Zeit, denn das Seil 
wird noch gespl,eißt. 

Um 14 Uhr ist -es so weit; JlOCh letzte Ratschläge, ein Hals
und Beinbruch und Kamerad Eder schleppt mich hoch. Kurz vor 
dem Ausklinken "krach", die Sollbruchstelle ist gerissen, aber 
schon bin ich 280 m über dem Platz und das reicht mit dem 
Spatz leicht zum Nordhang. Ueber der Salzach sta,rkes fallen, 
doch das ist kein schlechtes Zeichen. Kurz vor dem Hang klet
tert die Nadel des V<1ri-ometers über Null. Nun den Hang ab
gehobelt ·und s-ondiert; da, + 2 m, eingekurvt, und in wenigen 
Minuten hänge ich über dem Spatz der Schule, 'den ein Kame
rad im gleichen "Schlauch" kurbelt. In 1200 m ist di•eses Auf
windfeld j,edoch erschöpft. 

Nun gönne ich mir eine Weile, ·um den Blick in die Runde 
schleifen zu lassen. Unter mi•r liegt Bruck an der Glocknerstraße. 
Gegen Süden zieht skh das Band der Großglockner-Hochalpen
straße, auf dem Fahrzeug um Fahrzeug scheinbar mühelos in
die Regi,onen des ewigen Eises klettern. Im Süden die Edelweiß
spitz;e mit dem höchsten Parkplatz Eumpas. Die Dreitausender 
der Hohen Tauern haben ihre Häupter verhüllt. Gleichsam als 
Vorposten der •eisbedeckten Ri·esen das lmbachhorn; gegen 
Westen schweift der Blick über Kaprun in das breite Tal des 
Oberpinzgaues, durchzogen vom glitzernden Band der wilden 

Salzach. Ueber die Pinzgauer Grasberge wandert der Blick' zur
Schmittenhöhe, dem bekannten Ski- und Aussichtsberg. Un
mittelbar vor mir die spiegelnde Fläche des Zeller Sees mit dem
alten Bergstädtchen Zell am See. Im Hinterg•rund dje schroffen 
Zacken der Leoganger Steinberge, des Steinernen .Meeres mit 
dem Hochkönigmassiv und im Osten wieder unmittelbar vor mir 
der Hundstein mit der Schwalbenwand. Eingebettet in dieser 
einmaligen Landschaft liegt das Gelände der Alpinen Segelflug
schule. Es ist schwer, die überwältigenden Eindrücke in allen � 
For.men und Farben zu schildern, zu gewaltig ist das Erleben. 

Mit Gewalt heißt e; sich losreißen von diesem Rundblick. 
Ich ,richtete die Schnauze der Maschine gegen das Massiv der 
"Drei Brüder". Nun wird es Zeit dem Vari,a wieder das Augen
merk zuzuwenden. Wider Erwarten finde ich jedoch nur spär
lichen Aufwind und verliere langsam an Höhe. Ich fliege nun 
ga.nz dicht an die schroff.en Wände und die Wendigkeit unseres 
Spatz,en kommt mir dabei zustatten. Um jeden Meter heißt ·es 
raulen und ich bin nahe daran a.ufzugeben und den P1atz anzu
fliegen. Schließlich darf ich ja nicht zuviel riskieren, denn wenn 
man mitgeholfen hat, eine Maschine flügge zu machen, dann wird 
man nicht l,eichtsinnig. 

Doc·h da hilft mir ein, Bu�sard aus der Klemme, der mir zeigt, 
wo es hochgeht. Ich. hänge mich daher unter ilhn und im Nu 
habe ich ausreichende Höhe geschafft. Mit 1400 m Startüber
höhung ge'ht es ab Richtung Ost. Unter mir das enge Salzach
tal, wo kaum der Fluß, die Straße und die Eisenbahnlinie 
Platz finden. Lend wird überflogen. Im Süden weitet sich von 
der Klamm das Gasteiner Tal mit seinen weltbekannten Kurorten 
Es geht weiter a,n die Höllwand, vJ.o ich an den Steilhängen gute 
Ablösungen <1ntreff.e. Rasch ist der Gipfel überhöht, auf dem 
hoch <1ufg-erichtet -ein mächtiger Weißkopfgeier gleichsam als 
König seines Reiches thront. 

Bei meinen Gebirgswanderungen habe ich öfters die ein
malig,e Flu,gtechnik dies·es Vogels bewundern können, wie er in
meisterhaften Steilkreis-en - ohne Flügelschlag - scheinbar 
mühelos Höhe gewan.n. 

W,eit-er geg,en den Kitzstein, wo mich starke Turbulenz er
wart,et. Das Vari,o schwankt stell,enweise zwischen + 10 ·und
- 10. Ich kann nun ordentlich fllhrwerken und bi.n froh, daß ich
gut angeschnallt biin. Auf diese Weise lernt man jedoch die Ma
schine immer mehr kennen. Hier erreiche ich auch mit 1520 m
Startüberhöhung (2500 m über NN) die größte Höhe während 
meines Fluges. Die Aufwindfelder sind sehr eng und zerrissen und

Kameradenhilfe baim Ansmnallen des Fallschirms 
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ich werde beim Kurbeln mehrmals herausgeworfen. Dann geht es 
weiter zur Wagrainer Höhe, doch trotz eifrigen Suchens findet 
sich nur schwacher Aufwind. Einige Bergsteiger sind nicht wenig 
erstaunt als ich knapp neben ihnen vorbeirausche. Weiter Kurs 
Radstadt; doch meine schöne Höhe schwindet immer mehr. Ich 
bin nur noch einige hu,ndert Meter über Grund und sehe mich 

östli-ch Radstadt schon nach einen N::itlandefeld um. Aber das 
Glück ist mir weite�hin hold und ich finde ein schwaches AuI
windfeld, in dem ich vorsichtig kreisend wi·eder etwas Höhe 
gewinne. War es vorher die Salzach, so diente mir nun die 
fons als Orientierungshilfe. Wenige Kilometer östlich Radstadt 
sehe ich mitten im Tal einen Steinbruch, du von der Sonne 
richtig angeheizt wird. Dort müßte wieder etwas los sein. Zu
nächst 5 m Fallen und die Höhe schwindet wieder, d:xh ich 
schaffe es gerade noch. Als ich die ersten Felsen überfliege 
spüre ich, wie es meinen Vogel wie einen Fahrstuhl hebt; 
5 m - Freund, was willst du mehr. Eingekurvt, und in kurzer 
Zeit 'hänge ich unter der Wolkenbasis. Es ist nun bereits 16 Uhr 
•und ich habe i1n 2 Stt1nden erst die Hälfte der Strecke geschafft. 

Gendarm Erhard Landl µnd Hias Edzr, bzidz Luftsportverein Zell am See, 

Also ange'heizt - -dann das starke Steigen, das auch im Gerade
ousflug noch anhält, will weggedrückt sein. Jedenfalls gibt das 
eine nette Reisegeschwi-ndigkeit. Manchmal umfangen mich die 
Wolkenfetz-en. Hoch wird Schladmi1ng überflogen. Der Dachstein 
im Norden ist in Wolken gehüllt, nur Öie schroffe Südwand kann 
man sehen. Ueber dem Ennstal kann i-ch meine Höhe zunäch·st 
ziemlich halten und die Reiseg,eschwindigkeit ist weiterh:n sehr 
gut. Erst bei HauJS wird wieder stärkeres Fallen angetroff.en 
und ich halte midi daher mehr südlich, die Vorberge der Niede
ren Tauern hoch anfliegend. Mehrmals Höhe tankend, komme ich 
rasch vorwärts und sehe vor mir bereits das Grimmingmassiv. 

In meinem Blickfeld erscheint nu,ri der Kulmhügel und das mir 
bekannte Segelfluggelände Aigen im Ennstal. An der Hohen T rett, 
dem Westhang des Segelfluggeländes, beobachte ich einige Ma
schinen am Hang. Da ich ausreichende Höhe hohe, drückte ich 
daher wieder auf über 100 km/h an. Am Hang a,ngekommen, 
finde ich rasch wieder kräftigen Aufwind und schicke mich daher 
nur schweren Herzens zur Landung an. 

Einige Steilspiralen und ich setze unseren braven "Zeller 
Spatz" um 16.50 Uhr vor die Halle der Segelflugschule Aigen. 
Etwas steif, jedoch beeindruckt vom schönen Erlebnis, steige ich 
aus der Maschine. 

Abschließend sei noch angeführt, daß wir im Luftsp,:>rtverein 
Zell am See in wenigen Monaten mit unserem Spatz 80 Flug
stunden bei 180 Starts ohne die geringste Beschädigung durch
geführt haben. Drei Kameraden erflogen die "Si lber-C' •und 
einige andere weitere Bedingungen. 

Her•usgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer und Ver
leger: Illustrierte Rund,chau der Gendarmerie. - Für den Inhalt verantwort
lich: Gendarmerie-Major Ferdinand K ä s. - Alle Wien III, Hauptstraße 68. 
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flach bertem IDirren 
unil Gemirf en 

Von Gend.-Oberstleutnant FRANZ SCHIFKO 

Landesgendarmeriekommand,o für Steiermark 

Nach § 1 des Disziplin<1rg.esetzes, Gesetz vom 6. Feb�u�r 
1919, StGBI. Nr. 92, betreffend di,e Handhabung der d1s�1-
::,linär,en Strafgewalt bzi du ö;terreichischen Bundesgendarmene,_ 
haben für di-e Handhabung der Disziplinargewalt im allgemeinen 
di,e Bestimmungen des V. Abschnittes des ersten Hauptstückes 
des Gesetzes vom 25. Jänner 1914, RGBI. Nr. 15 (Di•enst
pragmatik), sinngemäß Anwendung zu findrn, soweit nicht im 
Disziplinargesetz (DG) odu in der Disziplinarvorschrift (D_:,') 
(Vollzugsanweisung des StaatS<1mtes des Inneren vom 2. Marz 
1919, StGB!. Nr. 161) ausd_rücklich etwas anderes ange:ird
net ist. 

Zur Durchführung des Disziplinarverfahrens über . �ienst
führende und eingeteilte Gendarmeriebeamte besteht bei 1edem 

Landesgendarmeriek-ommando eine Disziplir1arkommission, die aus 
dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und der erforderlichen 
Anzohl von Mitgli,edern besteht. Disziplinäre Verfehlu_ngen leite_n· 
der Gendormeriebeomter werden v,on der Disziplinaroberkommis-
sion beim Bundesministerium für Inneres verhandelt und ent-O'i 
schi-eden. . � 

Di,e Disziplinarkommission bei den Landesgendarmeriekom
manden verhandeln und entscheiden in Senaten, die aus dem 

Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vi-er Beisitzern be
stehen. 

Erk,enntnisse der Disziplinaroberkommission ·ul'lterliegen der 
B-estätigung des Bundesministers für Inneres, solch-e der Diszi
plinarkommission der des zuständigen Landesgendarmeriek-om
mandanten.

Von den im Diszipli,narr-echt für die österreichische Bundes
g-endarmeri-e geltenden Prinzipien soll das der frei-en Beweis
würdigung einer näheren Betrachtung unterzogen werden. 

Mit Rücksicht auf di,e .Schwere der Verontwortung und auf 
di,e oft schwerwiegenden Rechtsf.olgen eines Schuldspruches 
übernehmen Gendarmeri,ebeamte oft nur mit innerem Wider
str-eben die ihnen nach dem Disziplinargesetz oder der Disz,i
plin-arvorschrift zukommenden Funkti,onen. · 

Nach § 16/7 der Disziplinorvorschrift sind die Mitgli,eder 
der Disziplinarkommission in Ausübung ihres Amtes selbständig 
und unabhängig, haben also die Vera ntwortung für ihren 
Wahrspruch selbst zu tragen. 

Nach § 41 der Disziplinarv,orschrift haben die Disziplinar
k-ommission,en bei ihrer Beschlußfassung nur a•J,f dasjenige Rück-
sicht zu n,ehmen, was in du mündlichen Verhandlung vorge
ko1!1men i,st, und h_aben b?i ih��r Entscheidung nach ihrem.s,) 
fr,e1,en, aus der g,ew1ssenhaften Prufung aller vorgebrachten Be-� 
weismittel gewonnenen Ueberzeugung zu erkennen. Damit wird 
für das Disziplinarverfahren das Prinzip der freien Beweis
würdigung f,estg,elegt. Jedes Mitglied des Disziplinarsenates, 
d<ls bei der Buatu:ig seine Stimme über Sch,uld oder Unsch·uld 
abzug-eben hat, muß seinen Wahrspruch nicht nur mit Recht, 
Ge9etz und Di-enstvorschrift, sondern ouch mit seinem Gewissen 
vereinbaren. Der Diszipli,narrichter muß daher ein höchstes 
Maß an Objektivität; besitzen, ein ausgeprägtes Rechtsempfinden, 
Menschenkenntnis, menschliche und geistige Reife und Gewissen
haftigkeit. Di·ese Funktion im Disziplinarverfahren ist außer
ordentlich v-erantwortungsvoll, da mit dem Erkenntnis über den v,erhandelten Beamten auch über das Schicksal der völlig schuldlosen Fomilie mitent;chieden wi·rd. Der Disziplinarrichter 
darf nicht dem Vorurteil oder persönlichen Regungen unter
li -egen. Dauer und Ausmaß der Strafe dürfen ni·cht nach rein 
subjektivem Empfinden, sondern müssen na-ch Sinn und Zweck 
bewertet werden. 

Ueber dem Schuldspruch, ols der schwerwiegendsten Hand
lung des Disziplinarsenates, muß das Wort "Gerechtigkeit" 
stehen und hat die Entscheid11ng nach be;tem Wissen und Gewissen" und nach Recht, Gesetz und Dienstvorschrift zu er/olgen. Darin liegen Würde und Größe des richterlichen Amtes 
überhaupt, das nicht ernst und schwer genug genommen werden 
kann. Dabei ist noch zu berücksichtigen, d1ß alles Menschliche 
,unzulänglich ist, und wenn ein sonst tüchtiger uncl fähiger 
Beamter ei,nmal ge;trauchelt ist und versa3t hat, ihm di·e Brücke 
zur Um kehr ni:cht abgebrochen werden darf. 

Von Gend.-Revierinspektor FRANZ LEUDL, Gendarmeriepostenkommando Irdning, Steiermark 

Wenn wir die Psychologie des Landstreichers erfassen wollen, 
müssen wir die verschiedenen Individualitäten sondern, die nach 
allgemeiner Anschauung unter diesen Be3riff fallen. Da haben 
wir zunächst eine Anzahl von Personen, die sich auf der Land
straße bewegen, in der ernstlichen Abs:cht, sich fern der Heimat 

oder ihres letzten Aufenthaltsortes neue Arbeit zu suchen, die 
sie bis vor kurzem entweder längere Zeit oder wenigstens vor
übergenend besaßen, aber aus irgendwelchem Grunde verloren 
haben. Der landwirtschaftliche oder industrielle Arbeiter ist viel
fach auf sofortige Kündigung gestellt. Er kann jeden Tag seine 
Arbeit verlieren und muß dann den Ort, wo das Arbeitsangebot 
häufig ein ganz beschränktes ist, verlassen. Da er nicht immer 
so viel erübrigt hat, daß er mit der Ei•senbahn fahren kann, 
muß er zu Fuß wandern, dem Ziele zu, wo er neue Arbeit zu 
finden hofft. In zahlreichen Fällen wird ihm, ehe er neue Arbeit 

findet, das Geld ausgehen. Er bettelt, nimmt das Wanderge
schenk der Gemeinde in Anspruch, kehrt in die Wanderherberge 
ein. Sofort kommen alle Einflü;se d?s bekannten M'lieus zur 
Geltung. Der Mangel der gewohnten Arbeit gefällt in den ersten 
Togen ganz gut, bald aber erschlafft die Willenskraft. Ermüdung 
tritt ein, körperliches Unbehagen, besonders wenn die Kleidung 

•
und das Schuhwerk zerrissen, wenn man sii:}i, weil man im 
Freien kampiert, nicht körperlich rei.nigen kann. Das Wandern 
in der freien Natu-r -erhöht den Geschlechtstrieb; wer auf 
der Landstraße liegt, ist der Versuchung zum S:ttlichkeitsverbre
chen leicht ausgesetzt. Niemand kennt ihn, heute ist er hier, 
morgen dort. Er schlägt eine ganz andere Richtung ein und kann 
so Verf,olger irreführen, Das viele Alleinsein läßt auch sonst im 
Menschen den bösen Gedanken freien Lauf. Auf der Landstraße 
beim Wandern ist der Plan zu manchem Kapitalverbrechen er
sonnen worden. Die Gesellschaft, in d:e der Wandernde kommt, 
wirkt in derselben Richtung. Er trifft in den verschiedensten Un
terkünften m it den schlimmsten Elementen zusammen. 

Von ihnen kann er alles lernen: stehlen, betrügen, Legitima
tionspapiere fälschen, Unzüchtigkeiten und Brandstiftungen ver
üben u. dgl. Die Bettelexistenz, das Kampieren, die vielen Ent
täuschungen, die der nach Arbeit Nachfragende erlebt, geb�n 
seinem ganzen Denken und Fühlen eine üble R:chtung. Die 
Sittenlehre derer, die zu wandern gezwungen werden, ist zu
folge ihrer Geburt und Erziehung an sich keine besonders ge
festigte. Auf diesem Wege geht manch besserer und guter Cha-

. .  die westdeutsche Qualltats• 
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rakter verloren. Der in mechanischer, vielleicht s-chwerer körper
licher Arbeit stehende Mann fühlt selbst häufig, daß er nach 
längereir Zeit in ein und demselben Arbeitsverhältnis abzus\ump
fen beginnt. Er bedarf gewisser Reizmittel, um das ew1ge Einerlei 
ganz derselben Arbe.it ertragen :?:LI können. Dieses Reizmittel 

bietet ihm die Veränderung, die Abwechslung. Jeder Arbeiter 
bedarf eines Ansporns, eines Nervenreizes. Es gibt andere, die 
sich auf Wanderschaft begeben, obwohl sie in der Heimat 
oder an ihrem bisherigen Aufenthaltsort vielleicht oder wahr
scheinlich Arbeit finden könnten. Sie wollen aber andere Men
schen und Länder sehen und wollen dabei ernstlich lernen und 
auch, wo es ihnen gerade gzfällt, fleiß'.g arbeiten. Der Wan
derer lernt in seinem Fache, lernt Welt und Menschen, andere 
Sitten, fremde Sprachen usw. kennen. Allerhand Annehmlich
keiten bieten sich: fremde Länder, fremde Frauen usw. Die 
Gefahr der Verführung steht natürlich stets im Hintergrund. 
Gerät ein s:,!cher Mensch in schlechte Gesellschaft, auf der Land
straße oder am vorübergehenden Arbeitsort, kann er leicht 
aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Befindet er s:ch nament
lich im Auslande, so kommt es ihm auf eine unerhebliche Be
strafung nicht an, da sie ja in du Heimat nicht leicht bekannt 
wird. Vor allem wird es von solchen Wa-nderern als beinahe 
etwas Selbstverständl-iches angesehen, daß nach der Ausgabe des 
letzten Zehrpfennigs ganz ruhig angesprochen, also gebettelt 
wird. Dieses Ansprechen w:rd als ein Privilegium des freien 
Wanderburschen betrachtet. Da kommt es dann auch selbst im 

eigenen weiteren Vaterlande n:_cht selten zu Bestrafungen wegen 
Bettelns. Die dritte Gruppe sind die eigentlichen Landstreicher. 
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Es sind Minderwertige -und Neurastheniker, di·e entweder über
haupt n,icht oder wenigstens nicht anhaltend arbeiten können. Sie 
halten nirgends aus. Meist s:nd sie schon von Geburt de
generiert, ihre Erz:ehung ist die denkbar schlechteste g,ewesen, 
Zu arbeiten haben sie fast nie gelernt. Sehr bald ze:gt sich auf 
dem Markte der Arbeit, daß sie unfähig sind, etwas Ordentliches 
zu leisten. Sie finden an Orten mit größeren Arbeiterangeboten 
kein Unterkommen mehr. Sie werden gezwungen zu wandern. 
Nur vorübergehend in den Ortschaften an der Landstraße wer
den sie als Aushilfe wenn gerade Arbeitermangel herrscht, 
eingestellt, aber alsbald wi-ede1 entlasser:. "!Jas aus solchen min
derwertigen Geschöpfen die Landstraße . bin�en kurz_e� �achen 
kann ist leicht abzusehen. S:e entarten in diesem Milieu immer 
meh/ Ihre von ihnen selbst gesuchte G�sellschaft_ sind ihre Lei
densgefährten. Mit ihnen füllen sie d � versch1ed�nen Unter
künfte und ergehen sich in- geschlechtlichen �nd 1n Alkoh�l
exzessen. Den Weg der Kriminalität haben_ sie fast schon in 
früheren Jahren betreten, sie sind wegen Diebstahl, Unterschla

gung, Betrugs, Körperverletzungen, Widerstan_des,_ v:-ege� Ver

gehen und auch wegen Verbrechens gegen die S1ttl1chke1t vor-

bestraft. . . 
Und n:,d, eine vierte Kategorie v?n Männern _finden wir 
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Ve reinsfahn e n  
F a h n e n b ä n d e r 
Fa nfa r e ntücher 

FAHNENFA BR IK 

Fahrze ugwimpel 
Abzeiche n u nd Wappe n 
Ha us- u n d  Dekoralio nsfohn e n
Hißflogg e n  

GÄRTNER & CO. MITTERSILL, LAND SALZBURG, Tel. 48
STICKEREI N.i\H EREI 

auch vielfach krank und finden deshalb bei ihren männlichen 
Kollegen keinen Anklang. Ekel vor dem Dirnenturn treibt das 
Weib nicht auf die Landstraße. Eher könn.e man bei mancher 
"Tippelschickse" annehmen, sie sei wegen ihrer Unfähigkeit, aus 
ihrem Geschlecht Kapital zu schlagen, i.n di.e Tippelei geraten. 
D,ie meisten wandernden Frauen geben sich dem Landstreicher 
ohne Entgelt hin. Ausgeprägte Faulheit und Unfähigkeit, Furcht 
vor Sicherheitsorganen u.nd die unbezwingliche Lust zum W,m
dern treiben auch hier auf die Landstraße. Meist sind es ehe
rnal,ige Dienstmägde, die den Bauern wegen schlechter Behand
lung oder dürftig-er Kost davongelaufen sind. Auch wo die Pro
stitution nichts Rechtes ,einbringt, kann man solche Mädchen tref-

- fen. Weibliche Kunden schli-eßen sich besonders gern Leier
männern an. Was der Landstreicher sonst nicht tut, die wan
dernde Frau auf der Landstraße stiehlt bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit. Alle werden schließ'lich stumpf und gleichgültig. 
W-ie vi-ele Landstreicherinnen wollen ihrem Unglück -entwandern 
u,nd schleppen ,es doch mit sich von Dorf zu Dorf! 

�ür Ihre

PHOTO DIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel 

PHOTO-KONSUM 

Wie n VI
Capisfrangasse 2 

Telephon A :n O 81 und ß 23 2 87 _ 

Geschäftszeit von 8-17 Uhr. Samstag von 8-12 Uhr 

langjähriger Lieferonl der 

Kullurinslifufe, Schulen, Behörden
und Industrie

TEXTILDRUCKEREI F.i\RBEREI 

örterreidls ölte(ter Genbormeriebeomter 
ge(torben 

Von Ge -nd.-Patr,ouillenleiter ENGELBERT WALTER · 
Gendarmeriepostookommando Liez,en, Stei.ermark 

Montag, dein 31. Mai 1954, verstarb der .allseits bekannte 
Gendarrneri-epensionist, Bezirkswachtmeister 1. Klasse Franz F r;i n z 
in Liezen. Der Verstorbene, der im 96. Lebensjahr stand, war 
nicht nur der älteste Bürger der Stadtgemeinde Liezen, sondenn 
auch der älteste Gendarrneriebearnte von Stei,errnark und von 
ga.nz Oesterreich. Am 5. Okt.:iber 1858 wurde Franz Franz 

· in Oberradkersburg i,n Steiermark geboren. Im Jahre 1878 
rückte ,er zum k. u. k. Infanterieregiment 47 nach Trient 
ein uind· meldete sich 'nach drei Jahr,en Militärdienstzei,t zur
-österr•eichischen Gendarmerie zu Fuß, die damals noch die 
grüne Unif,orrn mit Hut und Federbusch trug. Während seiner 

Der Sarg des Verstorb-2nen wird von jung2n Gendarmeriebeamten zum 
Friedhof getragen 

Gendarrneriedienstz,eit war e-r auf verschiedenen Poste,n in der 
Untersteiermark •eingeteilt. Durch mehrere Jahre hindurch w1r 
Bezi·rkswachtrneister Franz F.ranz Bezirksg-endarrneri•ekornrna,nda.nt 
von Pettau. Für seine hervorragenden Dienst-e bei der österreichi
schen Gendarrneri,e wurde er rnehrrna.ls ausgezeichnet ,und erhielta 1 
auch das Silberne V-erdienstheuz mit der Krone und das Gol,-t.� 
dene Verdi,enstkr,euz. Bes-onders hervorzuheben wäre, daß das 
Goldene Verdi,enstkr-euz in der damaligen Zeit nur in dr-eii 

,Fällen in der österreichischen Monarchie verliehen wurde. Im 
Jahre 1912 mußte Bezirkswachtmeister Franz Franz wegen eines 
im Dienste zugez-ogenen Leidens in den dauernden Ruhestand 
v-ersetzt werden. 

Zum Begräbnis am 3. Juni hatten si·ch neben den nächsten 
Angehörigen und -einer zahlrei-chen Trauergemeinde 60 aktiv,e 
Gendarrneriebearnte der Gendarmeriebezirke Liezen I und 
Liezen II sowie zah,lreiche Gendarrneriepensionisten ,i.n Liezen 
eingefunden. Die Musikkapelle des Landesgendarmeriek,ornrnandos 
für Stei·errna-rk unter Leitung des Gendarmeri,ebezi-rksinspek
tors Petz trug in der hiesig-en Pfarrkirche das Requi,ern von Fucik
in ausg-ezeichneter Weise vor. Am off.enen Grabe hielt der Stell
vertr-eter des Bezirksgendarrneri,ekornrnandos Uez,en I BezirkS!
inspektor Johann W e g e n  e r im Auftrage des Landesgen-

, 

�ärntner f)ol3roareninöuf trie f)an0 �uc{)0 
l)if c{)elborf bei Stlagenfurt 

S e i t  Jahren s tä nd i g e r  Li e f e r a n t  d e r  G e nd a rmer i e  für  E i n r i c htun g e n  alle r A r t  
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Regina lt00 

17 400.-

IHl©[Rl�)X{ 
Prompt lieferbar 

Motorradhaus 

ART MAIER 
Salzburg, Linzer Casse 50 

R 25/3 18 700.-

R 51/3 tlt 000.

R 67 /t ts 000.-

Günstige Teilzahlung Motorräder 

darrneriekornrnandos für Steiermark eine Absdiiedsrede, in der 
er die Verdienste und den aufrechten Charakter des heim
gegangenen ältesten Korpskarneraden wiirdigte. Ebenso sprach SOLEX-SCHHELLSTART 

UND SPARVERCiASER VELO SO LEX MOTORFAHRRAD 

• 

Gend.-Bezlrksinspektor Johann Wegcner würdigt am offenen Grab die Vor
dienste des ältesten Gendarmcriebeamten Oesterrelchs 

Gendarrneri•ebezirksinspektor i. R. Franz S p u ,J I e r  für die 
Gendarrneri,epensi-onisten -und der Bürgermeister von Liezen, 
Karl W i rn rn l e r, im Namen der Stadtgemeinde. 

Mit dem Lied vorn guten Kameraden erwies die Genda•r
rneriernusik einem alten aufrechten Oesterr,eicher die letzte Ehre. 

Stoffe fDr Ihre Kleidung 
Schlafdecken und Vor
hangstoffe seit Ober 50 
Jahren gut und preiswert bei 

C. HIEDERSUSS, WELS, Ecke Ringstraße - Schmidtgasse

PR ES SAS PH ALTPLATTE N 

fUr Industrie 11nd La-ndwirtschaft 

B O R M O O S E R BA U ST O FF W E R K E G ES. M. B. H ., 

BU rmoos bei O_berndorf, Salzb urg 

Cienualvutretung 

Adalbert Kiss 
Wlca:n 1, Barlensleingasse 4, A 14 0 71 
Einbau- u. Elnrca:guliuung1wca:rkstatten 
V, Wlednu Hauptslraßca: 135, U 43 0 93 

Der fortschrittliche Landwirt 
wählt die amerikanische 

„CoAde" - Melkmaschine 
e Stall-

e Alm-
e Weide-Anlagen 

Lizenzerzeugung: 

� 
Maschinen-, Apparate- u. Werkzeugldbrik 

_ vorm.STRAGER&Co. 
Wien_XIV/89, Huste,gasse 3-11 Telephon Y 11520 

Einzelne Gebietsvertretungen noch zu vergeben 

DER ANKER Haupfanstalt Mitarbeiter 

ALLG E M EIN E VERS ICH ER UN 8 S-A. G. 

Alle Versicherungsarten 

Wien 1, Hoher Markt 10-12 

Filialen in all en Landeshauptstädfen 

im ganzen Bundesgebiet 

gesucht 

!S



Prerre UND· S 11r A\A\ 11r 
Von -Gend.-Bezirksinspektor RICHARD SOUKUP, Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

(Nachtrag zu dem gleichlautenden Beitrag aus Folge 5/1953) 

Erlässe, die wegen ihrer Wichtigkeit angeführt 
,,,, 

werden 

1. Erlaß des Bundesministeriums für Inneres, 
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, 
ZI. 863.235-3/50 vom 16. Juni 1950, behandelt 
die T ragung von Kosten bei der Entfernung be
schlagnahmter Plakate. N<>eh der Auffassung des 
befragten Bundesministeriums für Finanzen gab 
dieses Ministerium bekannt, daß die anerlaufenen 
Kosten für die Entfernung beschlagnahmter Pla
kate grundsätzlich auf den Etat dieses Wach
körpers (Gendarmerie) zu übernehmen si,nd. Aller
dings wird auch in jedem einzelnen Falle zu 
überprüfen sein, ob nicht dritte Personen zur 
Bezahlung aufgelaufen.er Kosten herangezogen wer
den können. · Dies könnte zum Beispiel dann 
der Fall sein, wenn beschlagnahmte Plakate naoh 

Entfernung neuerlich angeschlagen werden (Erlaß 
des Bundesministeriums für Finanzen vom 24. April 
1950, ZI. 120-2/49). 

2. Mit Erlaß des Bundesministeriums für 
Inneres, Geooraldirektion für die öffentliche 
Sicherheit, ZI. 213.998-5/50 vom 26. September 
1950, wurde folgendes entschieden: der Auftrag 
seirt:-ens einer in Betracht kommenden Sicher
heitsbehörde bzw. Gerichte oder Staatsanwalt
schaft an Gendarmeriedienststellen zur Entfer
nllng beschlagnahmter Plakate kann nicht als 
instruktionswidrig angesehen werden. All.erdings 
kann den einzelnen Gendarmerieors,,nen nicht 
zugemutet werden, die Abnahme solcher Plakate 
selbst durchzuführen und wird hierzu an die 
Gemeinde zwecks Beistellung von Arbeitskräf.ten 
heranzutreten sein. 

Die Frage der Kostendeckung in diesem 
Falle wurde mit Erlaß des Bundesministeriums 
für Inneres, Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherh<,it, ZI. 227-6/50 vom 6. Jul•i 1950, für 
den Gendarmeriebereich geregelt. (Die Kosten 
sind aus dem Etat der Bundesgendarmerie zu 
tragen.) 

3. Mit Erlaß des Bundesministeriums Für 
Inneres, ·Generalclirektion für die öffentlich<e 
Sic:herhe•i•t, ZI. 81.321-4/41 vom 4. Oktober 1941, 
wurde bekanntgegeben: 

Durch Art. II § 1 der Verordnung des 
Reichskommissars für dt.e Wiedervereiniig.ung 
Oesterrcichs mit dem Deutschen Reiche zur 
Anpassung preßredrtlicher Vorschriften an das 
Reichsrecht (Gesetzblatt für das Land Oesterreic.h 
Nr. 1291/1939) wurde der qie Bestimmung 

über den Zeitungsverschleiß enthaltende § t des 
Bundesgesetzes vom t. April 1922, BGBI Nr. 218, 
über die Presse außer Kraft gesetzt. 

Die Kundmachung der provisorischen Sta.its
regierung vom 20. Juni 1945, StGB! Nr. 42, 
über die Aufhebung des Schriftleitergese-tzes, 
hat zwar dieses deutsche Gesetz aufgehoben, 
den § t des oben erwähnten österreichischen 
Preßgesetzes aber nicht wieder in Geltung 
gesetzt. 

Auf den Zeitungsverschleiß fanden auch die 
Bestimmungen der GewO, nach Art. V lit p 
des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung 
keine Anwendung. 

4. Mit Erlaß des Bundesmi•nisteri,ums für 
Inneres, Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherheit, ZI. 25.301-4/50 vom 21. April 1950, 
wurde eröffnet, daß · auf Grund der derzeitigen 
Rechtslage da� Sammdn von Bestellungen auf 
Druckwerke und inländische Zeitungen als freie 
Tätigkeit zu betrachten und somit auch a'n keine 
wie immer geutete Bewilligung gebunden ist. 

Trotzdem wurden in letzter Zeit verschiedent
liche Personen, d'ie Besteilungen auf Druck
werke aufnehmen woll,ten, angehalten und zur 

Einstellung ihrer Tätigkeit aufgefordert. Da dieses 
Vorgehen den gesetzlichen Bestimmungen wider
spricht, ist es i-n Zukunft zu unterlassen, Per
sonen, die lediglich bei der Bevölkerung Be
stellungen auf Druckwerke und i-nländische Zei
tungen aufnehmen wollen, in ihrer Tätigkeit zu 
behindern. 

5. Gemäß Erlaß des Bundesministerrums für 
Inneres, ö'eneraldirektion für die öffentliche 
Sicherheit, ZI. 209.351-5/1951 vom 9 .. April 
1951, wurde die bisherige Berichte_rstattung der 
Genddrmerie on den Pressedienst des Bundes
ministeriums für Inneres mit Wirkung vom 1. Mai 
1951 aufgehoben. Von dem gleichen Zeitpunkt 
an abliest die Ausgabe von Mitteilungen an die 
Presse über Vorfallenheiten sicherheitspolizeilicher 
Art (ausgenommen staatspol-izeiliche Angelegenhei
ten) den Landesgendarmeriekommandanten. 

Zur Besorgung dieser Agenden ist bei je
dem Landesgenda-rmeriekommando eine Presse
stelle einzurichten, die unter Führung eines 
leitenden Gend<>rmeriebeamten den Kontakt mit 
der Presse aufrechtzuerhalten hat. 

Um den Anforderungen des Pressedienste,s 
zu entsprechen, anderseits ·aber di,e Bevölke
rung über die oft gefahrvolle und erfolgreiche 

Tätigkeit der Gendarmerie am laufenden er
halten zu können, werden die Gendarmerie
dienststellen angewiesen, alle besonderen, die 
Oeffentlichkeit interessierenden Vorfälle direkt 
dem Landesgenc:la-rmeriekommando zu melden. 

Die unmittelbare Verständigung der Austria
Presse-Agentur durch· die Gendarmeriedienststelle 
hat zu entfallen, weil diese vom Landesgen
darmeriekommando verständigt wird. 

Sollte nach Abgabe einer Grundmeldc,ng 
über den Vorfall dn das Landesgendarmerie
kommando die Presse daran i"nteressiert sein, 
noch nähere Details des begreiflich größeren 
interesses der Leserschaft zu erfohren, so kann 

der Leiter der Amtshandlung oder sein Vor
gesetzter jedem anfragenden Pressevertreter die 
gewünschte Auskunft im notwendigen Umfang 
erteilen. Voraussetzung ist, daß hierdurch nicht 
die weitere Amtshandlung Schaden erleidet oder 
einer sensationellen Berichterstattung indirekt Vor
schub geleistet wird. 

6. Mit Erlaß des Bundesminisleri,ums für 
Inneres, Generaldirektion für die qffentliche� Sicherheit, ZI. 56.251-4/50 vom 6. April 1950,� wurde bekanntgegeben, daß dem Bundesmini- -

· sterium für Inneres zur Kenntnis gebracht wurde, 
daß von Jourr1<>listen, die sich ' mit der von 
der Sektion Journalisten im Oesterreichischen 
Gewerkschaftsbund ausgestellten Journaliste -n-Legi
timation ausgiwiesen haben, von Sicherheitsor
ganen anläßlich ihrer Legitimierung überdies noch 
die Vorweisung eines weiteren Dokumentes wie 
zum Beispiel des lden-titätsausweises verld:ngit 
wurde. 

Da diese Journolisten-Legitimation vom Bun
desminister:ium für Inneres überprüft und vidi-ert 
wurde, genügt dieselbe als vollgültiges ·Legiti
mationspapier vor Sicherheitsorganen. 

Bei Verweisung dieser Legitimation ist daher 
von dem Verlangen ei,nes weiteren Ausweises Ab
stand zu nehmen. (Siehe auch Ausführungsverord
nung für die österreichische Bundesgendarmerie, 
Nr. 5/1950, ZI. 19.) 

1. Das Bundesministerium für Inneres, Gene
raldirektion für die öffentl'iche Sicherheit, hat 
mit Erlaß ZI. 83.919-4/52 vom t. Juli 1952, 
ein Muster des Beiblattes für Journalisten-Legi
timationen herausgegeben und darin sogleich die 
Organisationen, für deren Mitglieder (Journa
listen) das bezeichnete Beiblatt ausgestellt wird, 
bekanntgegeben. 

Restaurant Gösserbräu Amtung, �en�armerie�eamte 1 
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Graz, Neutorgasse 48 
nächst Hauptpost 

BIERSTtlBERL KLUBZIMMER 

Schöner Si tzgarten 
In Küche und Keller wird das Beste geboten 

Christine Wagner 
Reslaura!eurin 

,,Die Uhr fürs Leben" 

crhcrm. Wehrmachtsuhr ist wicrdcn hicn 1 

Stoßsicher staubdicht und 
stoßsicher wasserdicht 

formschön 
Die bewährte Dienstuhr kann sich 
Jeder Gendarmeriebeamte Ohne 
Kaufzwang über die Dienststelle 

zur Auswahl senden lassen. 
Teilzahlung 'auf 3 Monate 

HANS PILCH 
Uhrmadiermeister 

Wi12n 1, Wlppllngcnslraßct 3 

Lieferant der Gendarmerie 

KOH-1-NOOR BLEISTIFTE 
DIE WELTMARKE 

L. &

OSTERREICHISCHES ERZEUGNIS 

C. H A R D T M U T H

GE GRONDET 1 190 F A B R I K E N I N A T T N A N G - P U C H H E I M U N D M Q L L E N D O R F ( B G L D. ) 

Sparkasse in Grieskirchen 

G R Ü N D U N G S J A H R 1872 

mit Zweigstellen in 
Neumarkt i. H., 
Bad Schallerbach 
und Gallspach, 
Zahlstelle 
Hofkirchen a. Tr. 

empfiehlt sich zur 
Durchführung aller 
Bankgeschäfte 

Für 120 S mon atlich ohn e Anza hlung 
erwerben Polizei- und Gendarmerieangehörige eine fobr1ksneue 

Koffe rschreib m a schi n e. 

Besnchen Sie oder schreiben Sie an die Firma 

H. KOHLBA CHER, Büromaschinen

SALZB URG, Li n zer Gasse 49, Telephon 68563

Büchsenmacher JOSEF LEUTHNER 
Waffen und Munition 

SALZBURG, Rainerstraße 11 

Austührung sämtlicher Reparaturen 

J po�UJ . �,r�a���[K{ 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Te I e p h o n B 31 5 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen 
der Gendarmerie und Polizei 

Das Besoldungsrecht 
der Bundesbediensteten 

Mit erlliutemden Bemerkungen, Durchführungsvorschriften, 
Erkenntnissen des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts

hofes und Entscheidungen der Zentralstellen 

Her,iusgegeben von 

Dr. ERWIN MELICHAR 
a. o. Professor an der Univeirsität Wi-en, Sektlonsrat im

Bundesministerium für Finanz-en 

HANS OSTERMANN 
Wirklicher Amtsrat im Bundesministerium für Finanzen 

Umfa.ng: 512 Seit-en. Preis: Brosch-. 121. - S, geb. 134.- S 

Zum ersten Male seit <rund 20 Jahren liegt nun
mehr wiedeir -eine vollständige Zusammenfassung des Be
soldu.ngsreichtes mit ausführlichen Erl1iU1teirungen vor. 

Enthalten sind unter a,nder-em: Gehaltsüberleitungs
gesetz, Vertragsbedi-enstetengesetz 1948 mit allen zugehö
rigen Verordnungen und Durchführungsbestimmungen, di-e 
Pensionsges-etze, R-eisegebührenvorschrift, Kinderbeihilfen
gesetz, Wohnungsbeihilfengesetz, einschlägige Exekutions
vorsch-rift-en. Ein Literaturverzeichnis und ei·n ausführliches 
Sachverz-eichnis vervollständigen den Band. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16

Mi I Ch trink h a 11 e der Molkerei Schallerbach, 

Bahnhofstraße, neben Kurhaus Austria 

Tel. 220. - Täglicher Ausschank frischer 

Vollmilch. Alle Milchprodukte. 

JOSEF STRANNER 
L ED E B W.A BE N 

ERZE UGUNG UND RE PARATUR 

ALLER EINSCHLÄGIGEN ARTIKE L 

SALZBURG 

PRIESTEBBAUSGASSE 14 

Dereinsfohnen 

fiousfohnen 

Rriegsous3eichnungen 

FILIALE: WAAGPL. 1 

ftlero 
So(3burg, 

fjoyilnrtro�e 10 

(i) 
-�,!PI-'

•,w• L I N O L E U M - T E P P I C H E - G A R D I N E N 

Linoleum 
Wadistud, 

Plastik 

Teppidie 
Bettvorleger 

Läufer 
Vorhangstoffe 

Möbelstoffe 
Regenmäntel 

Niederla gen in Wien 
1 „ Kärntner Stra0e 63 - U 44 5 98 8., Lermenfelder Str. 164-A 29 O 70 

l ., Wollzeile 15 - R 26 2 53 9., Alsersfro0e 20 - /1. 25 2 10 

3., Cendslr. Houplslr. 32 - U 18 206 9„ Alserbemslre0e 12 - A 10 3 14 

6 .• Moriohilfer Slr•0e 35- B 20 O 42 15„ Moriehilfer Sir. 191 • R 32 0 )2 

7., Meriohilfer Sir. 104 - B 31 3 75 16„ Ollekringer Sir. 39 - A 26 5 85 

17., Kolvorienbergg, 46 - B 45 5 T!> 
Graz Linz 

Murgossc 3 • Tel. 82 1 64 

Innsbruck 
Animslro0e 3 - Tel. 31 10 

Londslre0c 38 - Tel. 2 50 47 

Salzburg 
Plalzl Nr. 2 - Tel. 53 52 
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Begräbnisse (Erd- und Feuerbestattung), Exhumierungen 
und Überführungen besorgt die 

STÄDTISC-HE 
BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

Brüder Steine, 
Leder f a b r i k s g es e 11 s c h a f t 

i n  

Graz, Sackstraße 21

�eJJelei 

WORZBURGER W.et.i

Erzeugt sämtliche Ziegelsorten 

FERNRUF 30 54 

N. Ö.

BRANDSCHADEN-VERSICHERUNG
Wien I, Herrengasse 19 • Tel. U 20 510 

Das bewährte Institut für Stadt und Land 

Feuerversicherungen aller Art, 

ferner Betriebsunterbrechungs-. Sturm-, Einbruchdiebstahl-, 

Hausrat-, Leitungswasser- und Beraubungsversicherungen 

Elektro - Roilio - Spe1iolhous 

Elelitro - Jnftollotionen 

L. DOBROVITS

neultou - Sürftenfeli> - Södtou 
Ruf 246 

Z e n t ·r a I e ·(au c h N a c h t d i e n s t): 
Grazbadigasse 48, Telephon 94148 und 94 149 

Fi I i.i I e n: Annenstraße 6, Telephon 1305, Landeskranken
h.ius, Telephon 1325 

F-e ,u e ,r h .i 11 e u n d  U r n e n f r i e d h o f, Telephon 7815 

Die Konsumgenossenschaft 

110bersteier" 

in Brud< a. d. Mur 

mit ihren 45 Abgabestellen in den politisdien 

Bezirken Bruck a. d. Mur und L�oben bietet 

allen Konsumenten die Möglidikeit, ihre Ein

käufe im Konsum zu besorgen. 

'-----------------------' 

Alois BRUNMAYR 
Landesprodukte und Fuh1·werksunt'ernehmung 

MARCHTRENI{, 0.-Ö.,:,Fernl'Uf 26 

.tORRADBEI� 

Austro 

meq 
KORNEUBURG!o/WIEN 

J O s E F p Ru C K N E R, TEL. 139 

Gegründet 1921 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 • Fernruf A 51 4 36 

GLASSCHLE IFEREI 

KARL BERLIN GER 

Geschäftseinrichtungen 

Spiegelerzeugung, Autoverglasung 

Alle Sorten Glas 

Salzburg-Maxglan 

Wehrgasse 13 Tel. 30 41

Obushaltestelle Eichetstraße 

SPORTGERÄTE UND 

SPORTBEKLEIDUNG 

ZWEC KENT SPRECHEND 

UND IN BESTER QUALITAT 

FACHLEUTE BERATEN SIE, 

BEI IH REM EINKAUF IM 

· o4tnenl nnb koufä aus
KASTNER&OHLER 

GRAZ, SACKST RASSE 7-13 

ltLEIII 

re durch 
inkauf bei 

STEYR, ENGE 27 

Das Strumpf„u. Wäsche
Spezialhaus mit den Volkspreisen 

UNTERKÄRNTNER 

MOLKEREI 
r. G. m. 6. H. 

KLAGENFURT 

S I R I U S S T RAS S E 3 2 / T E L. 4 4 11 und 4 3 o 6 

50 FILIALEN 

in Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschadi, Velden, Reifnitz 
und Ferladi 

S�e ffletall- Und .J./,r,k,

bn�-, S�- Uhd

.e� 

MALER UND ANSTREICHER 

SEPP HOPFER 

Graz, Elisabethinergasse 21 
TELEPHON 88167 / TELEGRAMM-ADRESSE: STELLA 

. 1 
• Kauft bei unseren Inserenten!

BOROSTAI-ILMÖBEL 

EI El 13�_ El 

PUtz 
KASSEN- UND BOROSTAHLMOBELBAU 

Wien XVI, Effingergasse 27-29, U 501 75/76 
Wien VII, Mariahilfer Straße 76, B 38 0 74 
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Kolitsch u. Co. Sämtl. Sorten Leder 

Schuhzubehör, Schuh

maschinen, Treibriemen 

Tel. 4459 

Graz, Radetzkystraße 11-13 

NEUZEITLICHE LEHRMITTEL 

für d�n naturwissensdl<iftlichen Unterricht

Bauteile und Geräte zur zeitsparenden Aufbauphysik 

nach Ing. 6rnst Roller 

Geräte und Modelle für den physik.:il'ischen Unterricht 

@hemie 
ExperimenUergeräte Ohemie 

Experimentierkästen, Technologie, Chemikali·ensatz 

Chemik.:ilien u. �eagenzien für den chemischen Unterricht 

Chemischer Laborotoriumsbedarf 

JH 
UNIVERSITAS-LEHRMITTEL-GESELLSCHAFT M. B. H. 

Wien III., Beatrixgasse 32, M 11076 Serie 

BestaHungs- u. Uberführungsanstalt 

PHILIPP STRASSER 
SALZBURG,RUDOLFSKAl44 

(neben Gewerbeschule), Gegr.1862 
Tel. 81101, Tag- und Nachtdienst 

Besorgt gewissenhaft eile 

Beslallungsaufträge und 

t1berführungen 

- Gasgeräte

Kohlenherde

Elektroherde 
Dauerbrandöfen 

Großküchengeräte 

Zu beziehen durch 

alle Installateure, Eisenhändler, Fachhändler 
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Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamfen gestellt wer
den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüchtigkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit 

Wer sich für die Abschlul}prüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

�-Lehrbriefen 
für Deutsche Sprache, Geschichte und Geo

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht faßlicher form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen bring�n. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne. die Verwaltung der· 

Aulim-Lehrbriefe, Wien IH, Beatrixgasse 32 

SC h i r m e aller Art und sämtlid,e Reparaturen 
Schirmspezialge, chäft 

A. KI R(HTAG, Salzburg
Getreidegasse 22

IMPORT- UND 

GROSSHANDE'LS-

G E S E L L S C H A F T M. B. H. 

K I a g e n f u r t, B a h n h o f s t r a ß e 67 

Telephon 27 79 

bei der VORARLBERGER LANDES- FELiERVERSICHERUNGS-ANSTAL T 
BREGENZ, POSTFACH 20, FERNRUF· 21 55 

Udauf,.��idgkid,,, 
wie Udauf,. � SOhhe, ! 
Schreiben Sie noch heute an 

FOTO - STRANGE R 

SALZBURG, Residenzplatz 4 

Preiskatalog gratis! 

Günstige T ei !zahl ungsbedingungen ! 

Wir erzeugen: 
Lollerbe!len, Couches, Doppelschlefcouches, 
Ülfomane, Bellbiinke, Fauleuils, Metratz�n 

Wir führen: 
ßeltfedern, Daunen, lnlelle, Decken, Kinder
bellen, Kinrler-Sporl- u. Liegewagen, Puppen
wagen sowie Belleinsiitz� in größter Auswahl 

Zahlungserleichterung ohne Preisaufschlag 

J. WITTBERGER
SALZBURG, PARIS-LODRON-STR. 12 

imme, dad CBedte 

FRITZ ZAKRAJSEK 
WIEMIII 

OBERE VIADUKTGASSE 2 

G R A Z  

GRAZBACHGASSE 39 

F A .C H C E S C H Ä F T F ü R· 

FARBEN • LACKE • PINSEL 

Telephon 7811 

Die Installateure der Elektro-, Gas-, 
Wassergemeinschaft Graz 

liefern: 
ELEKTRO-

Doppelkochplatten, Herde, Heißwasserspeicher, Kühlschränke, 
Waschmaschinen, Staubs<iluger 

GAS-
Herdt:, Kaminstrahler., Radiatoren, Durchlaufhitzer 

WASSER-
waschbecken, Badewannen 

GERÄTE 
mit Installationen an die Konsumenten der 

Steirischen Wasserkraft- und 
Elektrizitäts-A.G. und der _Stadtwerke Graz 

Zahlungsbedingung bis zu 36 Monatsraten 

Ihre• Übersiedlung in Wien 
oder nad, den Bundesländern 
per Bahn oder Möbelauto 
bestens und billigst durd, 

KIRCHNlER & eo„ 

Wien 1, Fischhof 3 - Bauernmarkt 22 
Tel. U 26525 Serie, Fernschreiber Wien 1506 

Eigene Möbellagerhäuser / Versicherungen / Eil
transporte / Bewährte Vertretungen in allen 
Orten Osterreichs 

ESKA u. DUTKA 

Led erhandschuhfabrik 

WELS - THALHEIM 

Otto Wenzel 

Graz Grazbachgasse 59
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HANS PLECHATY 
EISE N WAR E N, 

HAUS- KOCH EN- UND 

G ROSSKOCH ENGERATE, 

0 F E N - H E R D E ,

ELEKTRO UND GAS 

BÜRO, LAGER UND VERKAUF: 

WIEN 111, LÖWEN GASSE .-3 6 
T e I e p h o n B 51 0 57, B 50 0 42 

V ER KAU FSSTE LLEN: 

. WIEN III, HAUPTSTRASSE 96 
WIEN III, FASANGASSE 40 
WIEN III, SEIDLGASSE 3.2 

BEAMTEN-RABATT 5%-10% 

� 

Österr e ichische 
Br au-Aktiengesellschaft 

BRAUEREI blESIHfi Mil MÄbZERf 1 

BRAUEREI WIESEbBURG 

blHZER BRAUEREI 

BRAUEREI GMUHDEH 

SIERHBRAUEREI SAbZBURG 

HOfBRÄU HAbUHHAUSEH Mil MÄbZEREI 
fiASIEIHER IHERMAbWASSERUERSAHD 

BRAUEREI HUHDb 

BllRfiERblCHES BRAUHAUS IHHSBRUCH 
-

BRAUE Rfl Hf um 

i ii =t ! ! =t ;) 
,1 

/ß w:p11(88 
PIE WAHL OES Hf RRN, 

PER SICH ZU KLEIDEN WEISS 




